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Sündenvergebung ach dem
ersuch einer Ortsbestimmung
Ist Sünde und mkehr nicht eıne höchst persönliche Angelegenheit, die INa sich mut
seinem Gott stillen Kämmerlein auszumachen hat? Was hat dies alles mıit der
Kirche und ihren institutionalisierten Bufverfahren ZUuU tun? Und PNN schon, Beichte
oder Bußfeier, detailliertes Bekenntnis oder allgemeine Anklage, Einzel- Oder Gene-
ralabsolution? Solche und ähnliche ragen plagen den Günder und den Seelsorger
heute. 1bt das eine, Venn auch ansatzmäßige Antwort?
Die Voraussetzung dafür, überhaupt VO  - Sündenvergebung gesprochen
werden die Überzeugung, Sünde und den Grundphänomenen
irdisch-menschlicher Existenz zählen (vgl Ü, Röm 1, 18—32; 3, 9—18; Jo 12, f

Jo 5, b), WOIN) e5se eine Gott nicht entsprechende Daseinsweise qualifi-
ziert st1. Es gehört aber zugleich ZUF grundlegenden Erkenntnis des NTs, mıt
Christi Auferweckung aus dem Bereich des Todes der Tod prinzipiell überwunden
ist (vgl Kor 15, 20) und damit prinzipiell die Vonl Judentum TWAar'  f Gottes
Leben erFfüllte Schöpfung vollzogen ist. handelt sich dann jene end-
gültige, Gott entsprechende Schöpfung, die von Cünde und Tod B  Pn mehr
betroffene eschatologische Welt. Damit ist m vornherein klar, der Eintritt
d:  1ese NnNeue, wenngleich noch verborgene und ZUF weiterbestehenden Welt quali-
vem Gegensatz stehende Welt die Vergebung der Sünde ZUr Voraussetzung hat.
Vielleicht darf 1INan Sagen_n, Sündenvergebung den ne:  n Aspekt des FEintritts

das Eschaton besagt®
Christus, der der Vergebung

Der Kolosserbrief ctellt hymnisch akzentuijerter Sprache fest: „AIn 1.  hm haben WIT
die Erlösung, die Vergebung der CSünden  a (1, 14) D  1ese Grundüberzeugung durch-
zieht das gesamte NT, wenngleich die Präzisierungen verschieden ausfallen.

Synoptiker
Von Interesse 1st diesem Zusammenhang die Heilungsszene 2, 1—12 Sie
gipfelt in dem Logion ‚„‚damit ihr aber wißt, der Menschenschn Vollmacht hat,
Sünden zZzu vergeben auf Erden sprach ZU dem Gelähmten, Sape 1I, M1
dein ett und geh nach Hause“” (Mk 2, Der Menschensohntitel, mMag PT auf das
Konto der interpretierenden Tradition gehen, oder die 1pSsissima VOX Jesu wiedergeben,
verweist jedenfalls über den politisch-nomistischen Messiasbegriff des Rabbinismus
hinaus die Eschatologie der Apokalyptik3.

Die Lehre VO|  j den zwel Weltzeiten, besser Aonen, entlehnt das der jüdischen
okalyptik, die zwischen „diesem AÄAon bzw. „dieser Welt”, die vorläufig, vergänglich,
unter der Herrschaft OI Satan und Osen  . Mächten und Gewalten bzw. der Sünde ist, Un
„dem kommenden Äo  n',  &xr der transzendenter Art und von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist,
unterscheidet. (Vgl Kittel, (LCOV XTAÄ in ThW 1, 06 f; Hennecke / W. Schnee-
melcher, Neutestamentliche pokryphen in eutscher Übersetzung IL, Tübingen
412
Vgl die Gegenüberstellungen Kol 1, 12—14.

$ DDie apokalyptische Literatur verbindet von Dan her die Menschensohnidee mıit dem
davidischen Messias, wIie etwa Esr oder 3474A1 zeigen. Nach Ä Esr hei(ßt der
Erwartete „der Auserwählte, der Gesalbte des Herrn, der Menschensohn“. Er wird die
Mächte des sen besiegen, Jerusalem reinigen und als Friedensfürst seinen Zhron auf-
richten. Jedenfalis 1r der Messias ınter dem EinÄufß der Apokalyptik ZUF eit Jesu
vielfach als die große Figur der Endzeit gesehen.
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FRANZ ZEILINGER 

Sündenvergebung nach dem NT 

V ersuch einer Ortsbestimmung 

Ist Sünde und Umkehr nicht eine höchst persönliche Angelegenheit, die man sich mit 
seinem Gott im stillen Kämmerlein auszumachen hat? Was hat dies alles mit der 
Kirche und ihren institutionalisierten Bußverfahren zu tun? Und wenn schon, Beichte 
oder Bußfeier, detailliertes Bekenntnis oder allgemeine Anklage, Einzel- oder Gene­
ralabsolution? Solche und ähnliche Fragen plagen den Sünder und den Seelsorger von 
heute. Gibt das NT eine, wenn auch nur ansatzmäßige Antwort? 
Die Voraussetzung dafür, daß im NT überhaupt von Sündenvergebung gesprochen 
werden kann, bildet die Oberzeugung, daß Sünde und Tod zu den Grundphänomenen 
irdisch-menschlicher Existenz zählen (vgl. u. a. Röm 1, 18-32; 3, 9-18; Jo 12, 31 f; 
1 Jo 5, 19 b), womit diese als eine Gott nicht entsprechende Daseinsweise qualifi­
ziert ist1• Es gehört aber zugleich zur grundlegenden Erkenntnis des NTs, daß mit 
Christi Auferweckung aus dem Bereich des Todes der Tod prinzipiell überwunden 
ist (vgl. 1 Kor 15, 20} und damit prinzipiell die vom Judentum erwartete, von Gottes 
Leben erfüllte neue Schöpfung vollzogen ist. Es handelt sich dann um jene end­
gültige, Gott entsprechende Schöpfung, um die von Sünde und Tod nicht mehr 
betroffene eschatologische Welt. Damit ist von vornherein klar, daß der Eintritt in 
diese neue, wenngleich noch verborgene und zur weiterbestehenden Welt in quali­
tativem Gegensatz stehende Welt die Vergebung der Sünde zur Voraussetzung hat. 
Vielleicht darf man sagen, daß Sündenvergebung den negativen Aspekt des Eintritts 
in das Eschaton besagt2. 

I. Christus, der Ort der Vergebung 

Der Kolosserbrief stellt in hymnisch akzentuierter Sprache fest: ,,In ihm haben wir 
die Erlösung, die Vergebung der Sünden" (1, 14). Diese Grundüberzeugung durch­
zieht das gesamte NT, wenngleich die Präzisierungen verschieden ausfallen. 

1. Synoptiker 
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Heilungsszene Mk 2, 1-12 par. Sie 
gipfelt in dem Logion „damit ihr aber wißt, daß der Menschensohn Vollmacht hat, 
Sünden zu vergeben auf Erden - sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, nimm 
dein Bett und geh nach Hause" (Mk 2, 10 f). Der Menschensohntitel, mag er auf das 
Konto der interpretierenden Tradition gehen, oder die ipsissima vox J esu wiedergeben, 
verweist jedenfalls über den politisch-nomistischen Messiasbegriff des Rabbinismus 
hinaus in die Eschatologie der Apokalyptik3• 

1 Die Lehre von den zwei Weltzeiten, besser Äonen, entlehnt das NT der jüdischen 
Apokalyptik, die zwischen „diesem Äon" bzw. ,,dieser Welt", die vorläufig, vergänglich, 
unter der Herrschaft von Satan und bösen Mächten und Gewalten bzw. der Sünde ist, und 
,,dem kommenden Äon", der transzendenter Art und von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist, 
unterscheidet. (Vgl. G. Kittel, Art.: atrov X'tÄ. in: ThW 1, 206 f; E. Hennecke / W. Schnee­
melcher, Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Obersetzung II, Tübingen 31964, 
412 ff.) 

2 Vgl. die Gegenüberstellungen Kol 1, 12-14. 
1 Die apokalyptische Literatur verbindet von Dan 7 her die Menschensohnidee mit dem 

davidischen Messias, wie etwa 4 Esr 13 oder HenApk 37--41 zeigen. Nach 4 Esr heißt der 
Erwartete „der Auserwählte, der Gesalbte des Herrn, der Menschensohn". Er wird die 

-. Mächte des Bösen besiegen, Jerusalem reinigen und als Friedensfürst seinen Thron auf­
richten. Jedenfalls wird der Messias unter dem Einfluß der Apokalyptik zur Zeit Jesu 
vielfach als die große Figur der Endzeit gesehen. 
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Auf diesem eschatologischen Hintergrund ist auch die Bipolarität der Reich-Gottes-
Verkündigung Jesu zZu sehen. spricht teils £tuturisch Vom „Kommen“ (vgl Q, L;
S 6, 10; 22 Üu, ö.) oder Von der „Nähe” (vgl 1, 1 13, 29 f; 10, 9;
12, 54 ff Ü, Ö.) des Gottesreiches, anderseits aber Von der Gegenwart der Gottes-
herrschaft seinem Tun und Se1N! Person, WIe etwa Mit 12, 28  C Darl. 11, 2C zeigen:
„Wenn ich durch den Geist Finger) Gottes 1e Dämonen austreibe, dann ist ja die
Basileia Gottes euch gekommen‘“*, Die Basileia wird sSeiINem Wort und Wun-
dertun schon „auf Erden“ (Mt 9, transparent und „glaubbar”®, Sündenvergebung

Entmachtung des Osen  .. liegt 2150 auf der Linie der Exorzismen, Totenerweckun-
Heilungswunder, die Ja die Gebrechlichkeit „dieser elt““ Obijekt haben

und G1e paradigmatisch der Herrschaft des B:  Osen  H entreißlen. Es sind dies die 1 aten
des eschatologischen Menschensohns, der cdie Macht hat, „Sünden vergeben auf
Erden r

Deutlicher w  rdc dies bei 10, 45, W  JÖ ederum der Menschensohntitel begegnet, auf
den Tod Jesu präzisiert. Der Tod Jesu wird als Sühnetod s  ll£ die vV1ie  s  len‘  CL durch
Bezugnahme auf Is 53 gedeutet. Durch die Einbeziehung des Menschensohntitels
WIT die Knecht-Gottes-Prophetie eschatologisch bezogen Der Menschensochn geht als
Gottesknecht Gtelle der Vielen 15 eschatologische Gericht, SO daß G6]| V Sun-
denvergebung schaffenden Sterben Christi sprechen af+6 Noch klarer verweist 14,

ın diese Richtung (vgl. Mt 26, 281) JF das Kelchwort eı1m Abendmahl spricht
a die Sühnekraft des veETgOSSECNEN Blutes Jesu den Vielen gelten soll D  1ese

ıst VvVon universaler Geltung, weil der Menschensohn als Gottesknecht cHirbt.
Mit seinem Leben tr1; er die Vielen ein, S1e los, schenkt Vergebung der
Sünden Darin wird die Schrift erfüllt und Gottes eschatologischer Raitschluß voll-
endet. Weil Christus auferstanden ist von den Toten, darum 1st die sühnende Kraft
Seines Todes schon Jetzt wirksam, wird S1e SCe1IN! Gemeinde zugeeijgnet. D  lese Bot-
schaft verkündet die Gemeinde, indem 61e den Tod Christi als Erfüllung der Schrif-
ten, als Verwirklichung der Verheißungen ONn Is 53 versteht“?7.

Paulus
UuSs5 cieht Erlösung und Sündenvergebung ähnlicher We  15@e, der Mensch
als ens unabdingbar ıınter der Sündenmacht (vgl R5m 3, 9—18), ( 1st die Be-
freiung diesem unheilvollen Menschsein huld- und gnadenvolle Gottestat

Christi Tod und Auferweckung gegeben (vgl Köm 3, 24; 4, 25; Kor 6, 20) Er
macht Christus SCSühnemal (Röm 3, 25) cchafft seinem Blut Versöhnung
(vgl 2 Kor S, Wesentlich ist auch dieses Konzept die eu des Kreu-
ZC5S5, dem Christus uns Fluch (Gal 3, 13), ja Ir „Sünde“ (2 Kor 5, 21)
geworden ist Er wird als der Sünder dem Fluch des Galgens übergeben
Z 'a Der Mensch WIFT'  d gerichtet und Gnaden als Erstling der Entschlafenen
(1 Kor 15, 20) auferweckt®. Erlösung geschieht also objektiv Kreuzesgericht und
der Erhöhung Christi L1} eschatologischen Herrn.

Für die matthäische Form IIG  eıs  tu läßt sich u. eine eminiszenz auf Joel 3,
enken, wonach der eschatologische Gottesgeist als die große Gabe es die „letzten
Ta ‚xr verheißen
Vg auch METt 13, 1€ Pal.;, 4, 16—=30; Mt IL, A

$ Vgl. Lohse, Märtyrer und Gottesknecht. Fine Untersuchung ‚u urchristlichen Ver-
kündigung Jesu Christi, Göttingen 09063° Jesus eistet 1 Blick auf den
Gottesknecht „mit seinem Tod Sühne, indem er den Tod stirbt, den eigentlich die vielen
hätten cterben müussen S (121
Ders, eb  , 128 Zum Kelchwort vgl eb!  D 123

8 Die rage nach der Funktion des Gesetzes verschärft noch ese Onzeption. Christus
er den Gerichtsanspruch des Gottesgesetzes, das auf den der ündenmacht verfalle-
en Menschen indem sich als der Gerechte dem Schuldspruch des Gesetzes
Verwerfungsgericht des euzes beugt vgl Köm 8, 3—4)
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Auf diesem eschatologischen Hintergrund ist auch die Bipolarität der Reich-Gottes­
Verkündigung Jesu zu sehen. Er spricht teils futurisch vom „Kommen" (vgl. Mk 9, 1; 
Mt 6, 10; Lk 22, 18 u. ö.) oder von der „Nähe" (vgl. Mk 1, 15; 13, 29 f; Lk 10, 9; 
12, 54 ff u. ö.) des Gottesreiches, anderseits aber von der Gegenwart der Gottes­
herrschaft in seinem Tun und seiner Person, wie etwa Mt 12, 28 par. Lk 11, 20 zeigen: 
„Wenn ich durch den Geist (Finger) Gottes die Dämonen austreibe, dann ist ja die 
Basileia Gottes zu euch gekommen"'· Die Basileia wird in seinem Wort und Wun­
dertun schon „auf Erden" (Mt 9, 6) transparent und „glaubbar"11• Sündenvergebung 
als Entmachtung des Bösen liegt also auf der Linie der Exorzismen, Totenerweckun­
gen und Heilungswunder, die ja die Gebrechlichkeit „dieser Welt" zum Objekt haben 
und sie paradigmatisch der Herrschaft des Bösen entreißen. Es sind dies die Taten 
des eschatologischen Menschensohns, der die Macht hat, ,,Sünden zu vergeben auf 
Erden". 

Deutlicher wird dies bei Mk 10, 45, wo wiederum der Menschensohntitel begegnet, auf 
den Tod Jesu hin präzisiert. Der Tod Jesu wird als Sühnetod „für die vielen" durch 
Bezugnahme auf Is 53 gedeutet. Durch die Einbeziehung des Menschensohntitels 
wird die Knecht-Gottes-Prophetie eschatologisch bezogen. Der Menschensohn geht als 
Gottesknecht an Stelle der Vielen ins eschatologische Gericht, so daß sich vom Sün­
denvergebung schaffenden Sterben Christi sprechen Iäßt6• Noch klarer verweist Mk 14, 
24 in diese Richtung (vgl. Mt 26, 28 f): ,, ... das Kelchwort beim Abendmahl spricht 
aus, daß die Sühnekraft des vergossenen Blutes Jesu den Vielen gelten soll ... Diese 
Sühne ist von universaler Geltung, weil der Menschensohn als Gottesknecht stirbt. 
Mit seinem Leben tritt er für die Vielen ein, kauft sie los, schenkt Vergebung der 
Sünden. Darin wird die Schrift erfüllt und Gottes eschatologischer Ratschluß voll­
endet. Weil Christus auferstanden ist von den Toten, darum ist die sühnende Kraft 
seines Todes schon jetzt wirksam, wird sie seiner Gemeinde zugeeignet. Diese Bot­
schaft verkündet die Gemeinde, indem sie den Tod Christi als Erfüllung der Schrif­
ten, als Verwirklichung der Verheißungen von Is 53 versteht"7• 

2. Paulus 

Paulus sieht Erlösung und Sündenvergebung in ähnlicher Weise. Steht der Mensch 
als Mensch unabdingbar unter der Sündenmacht (vgl. Röm 3, 9-18), so ist die Be­
&eiung aus diesem unheilvollen Menschsein als huld- und gnadenvolle Gottestat 
in Christi Tod und Auferweckung gegeben (vgl. Röm 3, 24; 4, 25; 1 Kor 6, 20). Er 
macht Christus zum Sühnemal (Röm 3, 25) und schafft in seinem Blut Versöhnung 
(vgl. 2 Kor 5, 18--20). Wesentlich ist auch für dieses Konzept die Deutung des Kreu­
zes, an dem Christus für uns zum Fluch (Gai 3, 13), ja zur „Sünde" (2 Kor 5, 21) 
geworden ist. Er wird sozusagen als der Sünder dem Fluch des Galgens übergeben an 
unser statt. Der Mensch wird gerichtet und in Gnaden als Erstling der Entsdtlafenen 
{1 Kor 15, 20) auferweckt8• Erlösung geschieht also objektiv im Kreuzesgericht und in 
der Erhöhung Christi zum eschatologischen Herrn. 

'Für die matthäische Form „Geist" läßt sich u. U. an eine Reminiszenz auf Joel 3, 1-4 
denken, wonach der eschatologische Gottesgeist als die große Gabe Gottes für die „letzten 
Tage" verheißen wird. 

5 Vgl. auch Mt 13, 16 f par.; Lk 4, 16-30; Mt 11, 4 f par. 
6 Vgl. E. Lohse, Märtyrer und Gottesknecht. Eine Untersuchung zur urchristlichen Ver­

kündigung vom Sühntod Jesu Christi, Göttingen 21963: Jesus leistet im Blick auf den 
Gottesknecht „mit seinem Tod Sühne, indem er den Tod stirbt, den eigentlich die vielen 
hätten sterben müssen11 (121). 

1 Ders. ebd. 128 ff. Zum Kelchwort vgl. ebd. 123 f. 
8 Die Frage nach der Funktion des Gesetzes verschärft noch diese Konzeption. Christus 

erfüllt den Gerichtsanspruch des hl. Gottesgesetzes, das auf den der Sündenmacht verfalle­
nen Menschen trifft, indem er sich als der Gerechte dem Schuldspruch des Gesetzes im 
Verwerfungsgericht des Kreuzes beugt (vgl. Röm 8, 3-4). 
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Grund des Denkens Archetypen (vgl. Röm 5, 12—21; Kor 15, 20—22.
45—49) ist die paulinische Erlösungskonzeption zweistulfig. Das eil für den Finzel-
menschen ist durch Zugehörigkeit ZUum Archetyp Jesus Christus möglich. VWer
ihm, dem Gekreuzigten und Erhöhten, gleichgestaltet WITF'  d, geht mit ihm und
von der Verfallenheit an die Sündenmacht den Hoffnungsbereich des Heiles s  ber.
Dieser Glaube und aufe (vgl Köm 3, 22—26; 6, 3—9) gebundene Vorgang
impliziert notwendig die Zueignung der Sündenvergebung Sie ist allerdings auf
Grund der gegebenen Situation der Gleichzeitigkeit „dieser Weltzeit“ und dem
nun wirksamen Eschaton Initialgeschehen, das die Weiterverwirklichung 1m Leben
postuliert.
he Entmachtung der Sünde ist  ’ also grundsätzlich und objektiv ım Oterben und
erstehen Christi gegeben?® und wird alc Sündenvergebung der aute dem Tau-
benden vermiüttelt.

Johannes
Johannes konfrontiert die Menschheit mıit Gott Ail Hand eines geradezu dualistischen
Konzepts. Als Leitbegriffe dienen U. cdie Gegensatzpaare Licht-Finsternis, Wahrheit-
Lüge, Leben-Tod, untere-obere Der Mensch seinem und diesen enden
‚„‚Kosmos” ist dieser „unteren“ Welt zugehörig und steht mıit ihr der Gewalt
des els (vgl. Jo 12, f£), gehört der verfinsterten, von Lüge und Tod be-
herrschten Sphäre und ist somiıt Von Gott getrennt. Mit Jesus ıst  T in dieser Welt
der Finsternis und des Todes aber das Licht und das Leben erschienen (vgl Jo 1, 5;
3, 19; Jo L, Er ist als der praexistente Logos Himmel „herabgestiegen”
als Träger und Spender des Lebens (vgl O, 27; 14, 19; 5, 26) urch die Sendung
des es 1ın der Nichtigkeit der JDE (1, 14:; 3, 16) und die Heimkehr des Mensch-
gewordenen (6,62) wird der „Weg“ den frei, der als den CGottes-
sohn glaubt (20, 31) Der Gottessohn hat 1e Welt überwunden, und zieht die lau-
benden nach sich (12, 32) Er rmöglicht also den Weg VO sarkischen Dasein
Kosmos E ewigen Leben!®.
Die Sünde chlechthin ist damit letztlich der Unglaube. Der Glaubensakt un!: lau-
bensvollzug des Menschen schlie($t SOMU! Sündenvergebung mit ein, wWäas pPOSIit1V tor-
muliert, den Frhalt des „ewigen Lebens  ‚S4 bereits präsentischen Sinn besagt.
ufs Ganze gesehen stellt also Sündenvergebung nach den Hauptblöcken des
den negatıven Aspekt des Eintritis des Menschen das Eschaton bzw. das end-
gültige rechte er  NıS mıit Gott dar. Sie ist eschatologischen Ereignis des Kreu-

und der Auferstehung Jesu Christi objektiv gegeben und wird dem Menschen
durch Glaube und Taufe geschenkt.

u  u Vgl auch Hebr 9, 15.,. 25,
Hinsichtlich der Funktion des TEUZEs scheinen die Akzente verschoben, doch ist der
Sühneopfergedanke die Theologie des ohannes eingeschmolzen. Er klingt schon 1, 29 in
der Proklamation Jesu als das Gotteslamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, und

in der Verbindung der ünEo-Formel mit dem Lebensbegriff seine universale AÄAUS-
weitung. „Die Inkarnation bedeutet n  cht die Vermählung der himmlisch-unvergäng-
en Welt mit der irdisch-vergänglichen, sondern auch die Ermöglichung des Teuzes-
opfers, B-  Pr ILUFr den Eintritt des Og0S in die Menschheit und A  hre ‚Fleisches-Sphäre”‘
(3, O  5 a), sondern auch die Annahme des Fleischesleibes, der Kreuz geopfert WIr': ‚für
das Leben der Welt““ Schnackenburg, Das Johannesevangelium 1, hK I 1, Freiburg
1965, 139) Im Kreuz vollendet Jesus Seın Erlöserwirken, durch das die Herrlichkeit und
der absolute Heilswille des aters Durchbruch kommt. Zugleich aber offenbart G1
auch die Verherrlichung des Sohnes, der Z U ater zurückkehrt mit seinem „für das Leben
der Welt“ gekreuzigten e1s: und jeden, der 52 Tatoffenbarung annımmt, nach sich
zieht.

10°

Auf Grund des Denkens in Archetypen (vgl. Röm 5, 12-21; 1 Kor 15, 20-22. 
45-49) ist die paulinische Erlösungskonzeption zweistufig. Das Heil für den Einzel­
menschen ist nur durch Zugehörigkeit zum Archetyp Jesus Christus möglich. Wer 
ihm, dem Gekreuzigten und Erhöhten, gleichgestaltet wird, geht mit ihm und in ihm 
von der Verfallenheit an die Sündenmacht in den Hoffnungsbereich des Heiles über. 
Dieser an Glaube und Taufe (vgl. Röm 3, 22-26; 6, 3-9) gebundene Vorgang 
impliziert notwendig die Zueignung der Sündenvergebung. Sie ist allerdings auf 
Grund der gegebenen Situation der Gleichzeitigkeit von „dieser Weltzeit" und dem 
nun wirksamen Eschaton ein lnitialgeschehen, das die Weiterverwirklichung im Leben 
postuliert. 

Die Entmachtung der Sünde ist also grundsätzlich und objektiv im Sterben und Auf­
erstehen Christi gegeben9 und wird als Sündenvergebung in der Taufe dem Glau­
benden vermittelt. 

3. Johannes 

Johannes konfrontiert die Menschheit mit Gott an Hand eines geradezu dualistischen 
Konzepts. Als Leitbegriffe dienen u. a. die Gegensatzpaare Licht-Finsternis, Wahrheit­
Lüge, Leben-Tod, untere-obere (Welt). Der Mensch in seinem und diesen bildenden 
„Kosmos" ist dieser „unteren" Welt zugehörig und steht mit ihr unter der Gewalt 
des Teufels (vgl. Jo 12, 31 ff), er gehört der verfinsterten, von Lüge und Tod be­
herrschten Sphäre zu und ist somit von Gott getrennt. Mit Jesus ist in dieser Welt 
der Finsternis und des Todes aber das Licht und das Leben erschienen (vgl. Jo 1, 5; 
3, 19; 1 Jo 1, 2). Er ist als der präexistente Logos vom Himmel „herabgestiegen" 
als Träger und Spender des Lebens (vgl. 6, 27; 14, 19; 5, 26). Durch die Sendung 
des Sohnes in der Nichtigkeit der aag; (1, 14; 3, 16) und die Heimkehr des Mensch­
gewordenen {6,62) wird der „Weg" für den frei, der an ihn als den Gottes­
sohn glaubt (20, 31). Der Gottessohn hat die Welt überwunden, und zieht die Glau-

11 benden nach sich (12, 32). Er ermöglicht also den Weg vom sarkischen Dasein im 
Kosmos zum ewigen Leben10• 

Die Sünde schlechthin ist damit letztlich der Unglaube. Der Glaubensakt und Glau­
bensvollzug des Menschen schließt somit Sündenvergebung mit ein, was positiv for­
muliert, den Erhalt des „ewigen Lebens" bereits im präsentischen Sinn besagt. 

Aufs Ganze gesehen stellt also Sündenvergebung nach den Hauptblöcken des NT 
den negativen Aspekt des Eintritts des Menschen in das Eschaton bzw. in das end­
gültige rechte Verhältnis mit Gott dar. Sie ist im eschatologischen Ereignis des Kreu­
zes und der Auferstehung Jesu Christi objektiv gegeben und wird dem Menschen 
durch Glaube und Taufe geschenkt. 

9 Vgl. auch Hebr 9, 15. 25. 
10 Hinsichtlich der Funktion des Kreuzes scheinen die Akzente zwar verschoben, doch ist der 

Sühneopfergedanke in die Theologie des Johannes eingeschmolzen. Er klingt schon 1, 29 in 
der Proklamation Jesu als das Gotteslamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, an und 
findet in der Verbindung der un:tQ-Formel mit dem Lebensbegriff seine universale Aus­
weitung. ,,Die Inkarnation bedeutet nicht nur die Vermählung der himmlisch-unvergäng­
lichen Welt mit der irdisch-vergänglichen, sondern auch die Ermöglichung des Kreuzes­
opfers, nicht nur den Eintritt des Logos in die Menschheit und ihre ,Fleisches-Sphäre' 
(3, 6 a), sondern auch die Annahme des Fleischesleibes, der am Kreuz geopfert wird ,für 
das Leben der Welt111 (R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium 1, HThK IV, 1, Freiburg 
1965, 139). Im Kreuz vollendet Jesus sein Erlöserwirken, durch das die Herrlichkeit und 
der absolute Heilswille des Vaters zum Durchbruch kommt. Zugleich aber offenbart sich 
auch die Verherrlichung des Sohnes, der zum Vater zurückkehrt mit seinem „für das Leben 
der Welt" gekreuzigten Fleisch und jeden, der diese Tatoffenbarung annimmt, nach sich 
zieht. 
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Vorausse der envergebung
rag nach den Voraussetzungen die Mitteilung der Sündenvergebung, 50
bietet sich die Botschaft Jesu Trotz der schwierigen Quellenlage der synoptischen
Evangelien Zugang [L Jesus spricht sowohl Von den bereits gegebenen) Vor-
au  en seitens Gottes, wiıe auch n den (gefor!  en Voraussetzungen se1tens
des enschen.

Gottes Vergebungsbereitschaft
Jesus verkündet einer Reihe Von Gleichnissen, die en sSeiner eschatolo-
gischen Reich-Gottes-Botschaft sehen SIN  d, das grundlegende Verhalten Gottes
dem Menschen gegenüber. Paradigmatisch lassen cich In Cdiesem Kontext die Verlust-
gleichnisse 15, 1—32 NENNEN, 1. das Gleichnis E  S verlorenen SGchaf 1—7),
das Gleichnis VvVon der verlorenen Drachme 8—10) und V verlorenen Gco  za

bringt d @1 ersten leichnisse als Doppelgleichnis ann-—Frau bzw. arm-—reich
stehen einander gegenüber, Jeder der beiden verliert inen Teil seiner Habe, der eın
Sch: die Ftrau ei1ine Drachmel!. Beide suchen mit Hingabe, Ssin: ber die iederauf-
findung überglücklich. Den jeweiligen Abschluß bildet Quasirefrain, der die Freude
es als Sachhälfte usı! brin: und 10)
Der Hauptton der Gleichnisse liegt, wiıie der Refrain zeigt, auf der Freude Gottes
iber das Finden des Verlorenen Wie sich der Hirt oder die Frau freut, So wird sich
Gott freuen Das Futurum ähnlich 10} darf icht übersehen werden: So wird
sich Gott seinem großen JTag freuen, Y  v  ven neben vielen Gerechten auch einen
bußfertigen Sünder vorfindet, dem PT das Vergebungsurteil sprechen darf. Jesus
verkündet also die unerhörte O{tS: Gottes ZTO: eschatologische TEeuU: ist  x €5,
vergeben zu dürfen. zweiter Akzent ist beachten, Got+t nach den Gleich-
nissen nicht arter, bis der Sünder heimkommt, sondern er alles unternimmt,
das Verlorene wieder zZzu bekommen. Gott celbst hat Clie Initiative Prozeß
der mkehr und Heimkehr vgl auch Kor 5, Jo 4,
Noch kräftiger eiz das dritte Gleichnis die Akzente, wenn iNnan zunächst
anklagenden Akzent des zweıten „Gipfels” absieht: Der Vater empfängt den
ratenen wI1e einen Fürsten und vergißt aus Freude über die Heimkehr des Sohnes
auf jede Logik und Pädagogik, auf Recht und Gerechtigkeit. Beides wird von der
Freude und Liebe des Vaters außer Kraft gesetzt.
Die drei Beispiele dürften ihren konkreten Sitz Leben der Selbstverteidigung
Jesu haben. Er rechtfertigt damit Seine Handlungsweise den Zöllnern und Sündern
gegenüber. Damit beansprucht Jesus allerdings, der Autoritat und Kraft Gottes zZUu

handeln, WOom!] letztlich eine verborgene Vollmachtsaussage sichtbar wird
Kurz: Für den intritt die Gottesherrschaft ist Jesus die Vergebungsbereitschaft
Gottes konstitutiv, terner aber, WIe sich 7zwischen den Zeilen zeigt, die Bereitschaft
des Menschen, sich fnden lassen.

Die Besinnung des Menschen
mgeke! tordert Jesus die der Basileia und ihrem Gnadenangebot entsprechende
Haltung des Menschen 1es zeigen die Antithesen der Bergpredigt (Mit D, 20—48),
die das fünfte, sechste und achte ‘ einer formaljuristischen Bestimmbarkeit
herausnehmen und „auf die einer bösen Tat zugrunde liegende Gesinnung*  244 rück-
verweilisen. Jesus stellt damit Geist der at] Prophetie grundsätzlich den Geist

11 Nach Jeremias, Die leichnisse Jesu, Öttingen I# handelt 5 sich dabei wahrscheinlich
um den mit Münzen besetzten Kopfschmuck der orientalischen Frauen, der als Notpfennig
und Brautschatz gilt,

Schmid, Exkurs: „Jesus und das ATII in Das Evangelium nach Matthäus (RNT 1),
Regensburg7 92.

II. Voraussetzungen der Sündenvergebung 

Fragt man nach den Voraussetzungen für die Mitteilung der Sündenvergebung, so 
bietet sich die Botschaft J esu trotz der schwierigen Quellenlage der synoptischen 
Evangelien als Zugang an. Jesus spricht sowohl von den (bereits gegebenen) Vor­
aussetzungen seitens Gottes, wie auch von den (geforderten) Voraussetzungen seitens 
des Menschen. 

1. Gottes Vergebungsbereitschaft 
Jesus verkündet in einer Reihe von Gleichnissen, die im Rahmen seiner eschatolo­
gischen Reich-Gottes-Botschaft zu sehen sind, das g,rundlegende Verhalten Gottes 
dem Menschen gegenüber. Paradigmatisch lassen sich in diesem Kontext die Verlust­
gleichnisse Lk 15, 1-32 nennen, d. i. das Gleichnis vom verlorenen Schaf (V 1-7), 
das Gleichnis von der verlorenen Drachme (V 8-10) und vom verlorenen Sohn 
(V 11-32). 

Lk bringt die beiden ersten Gleichnisse als Doppelgleichnis: Mann-Frau bzw. arm-reich 
stehen einander gegenüber. Jeder der beiden verliert einen Teil seiner Habe, der Hirt ein 
Schaf, die Frau eine Drachme11• Beide suchen mit Hingabe, beide sind über die Wiederauf­
findung überglücklich. Den jeweiligen Abschluß bildet ein Quasirefrain, der die Freude 
Gottes als SachhäHte zum Ausdruck bringt (V 7 und 10). 

Der Hauptton der Gleichnisse liegt, wie der Refrain zeigt, auf der Freude Gottes 
über das Finden des Verlorenen. Wie sich der Hirt oder die Frau freut, so wird sich 
Gott freuen. Das Futurum V 7 (ähnlich V 10) darf nicht übersehen werden: So wird 
sich Gott an seinem großen Tag freuen, wenn er neben vielen Gerechten auch einen 
bußfertigen Sünder vorfindet, dem er das Vergebungsurteil sprechen darf. Jesus 
verkündet also die unerhörte Botschaft: Gottes größte eschatologische Freude ist es, 
vergeben zu dürfen. Als zweiter Akzent ist zu beachten, daß Gott nach den Gleich­
nissen nicht wartet, bis der Sünder heimkommt, sondern daß er alles unternimmt, 
das Verlorene wieder zu bekommen. D. h. Gott selbst hat die Initiative im Prozeß 
der Umkehr und Heimkehr (vgl. auch 2 Kor 5, 20; 1 Jo 4, 10.19). 
Noch kräftiger setzt das dritte Gleichnis die Akzente, wenn man zunächst vom 
anklagenden Akzent des zweiten „Gipfels" absieht: Der Vater empfängt den Miß­
ratenen wie einen Fürsten und vergißt aus Freude über die Heimkehr des Sohnes 
auf jede Logik und Pädagogik, auf Recht und Gerechtigkeit. Beides wird von der 
Freude und Liebe des Vaters außer Kraft gesetzt. 
Die drei Beispiele dürften ihren konkreten Sitz im Leben in der Selbstverteidigung 
J esu haben. Er rechtfertigt damit seine Handlungsweise den Zöllnern und Sündern 
gegenüber. Damit beansprucht Jesus allerdings, in der Autorität und Kraft Gottes zu 
handeln, womit letztlich eine verborgene Vollmachtsaussage sichtbar wird. 
Kurz: Für den Eintritt in die Gottesherrschaft ist für Jesus die Vergebungsbereitschaft 
Gottes konstitutiv, ferner aber, wie sich zwischen den Zeilen zeigt, die Bereitschaft 
des Menschen, sich finden zu lassen. 

2. Die Besinnung des Menschen 
Umgekehrt fordert Jesus die der Basileia und ihrem Gnadenangebot entsprechende 
Haltung des Menschen. Dies zeigen die Antithesen der Bergpredigt (Mt 5, 20-48), 
die das fünfte, sechste und achte Gebot aus einer formaljuristischen Bestimmbarkeit 
herausnehmen und „auf die einer bösen Tat zugrunde liegende Gesinnung12" rück­
verweisen. Jesus stellt damit im Geist der atl Prophetie grundsätzlich den Geist 

11 Nach]. ]eremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen °1962, handelt es sich dabei wahrscheinlich 
um den mit Münzen besetzten Kopfschmuck der orientalischen Frauen, der als Notpfennig 
und Brautschatz gilt. 

12 ]. Schmid, Exkurs: ,,Jesus und das AT", in: Das Evangelium nach Matthäus (RNT 1), 
Regensburg 41959, 92. 
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über den Buchstaben des Gesetzes bzw. die cittliche über die juristische Forderung.
Aus der inneren Lauterkeit der Haltung ergibt sich das Ver-halten, das eigentlich
einer nomistischen Regelung icht mehr bedarf. Für eSus iSst jedenfalls die Erfül-
lung des Gesetzes VvVon innen her wesentlich das Sein und Verhalten der
Basileia.
In die gleiche Richtung verweiıst das Samaritergleichnis 10, 30—937, das SURaTt den
ebendigen Willen Gottes den Willen des Gottesgesetzes ausspielt!®, Das
Vaterunser 6, faßt mit seınen drei Anfangsbitten clie Forderung Jesu

den das Reich Gottes bereiten Menschen wohl bestens ZU5äa0 wird
mıiıt dem Kosenamen BBA angesprochen, WOMMY1) Kontext der drei folgenden ıtten
das Wissen ZUmM us kommt, Q der Gott der Eschata die absolute Güte ist
und das Gottesreich, das gebetet WIF'|  d, als Sohn-Vater-Verhältnis verstehen
ıst (vgl. auch J}r 3, 21—25; 4, 14)
Die Bitte um Kommen des Reiches expliziert eigentlich die rste 1n die Heiligung
des amens Gottes: Gott möge seın väterlich-herrschaftliches Regiment antreten, 0 Lal

Sinn der Eschatologie „‚‚alles in alle'  84 vgl Kor 15, 29) act ott W: ber dann
vollikommen errschen, > seın heiliger auf Erden bereits erfüllt wird, WIe dies
im Himmel jederzeit geschah und geschieht. hl die ım Himmel gegebene Gottesherrschaft
möge hier irklichkeit werden.

Es geht Jesus also INn die Verwirklichung des dem Eschaton eignenden und
dieses typischen, familiären Vater-Sohn-Verhältnisses, dem her jedes mensch-
liche Verhalten VO 1iNnNnen her bestimmt wird. Die Grundhaltung des die Gottes-
herrschaft bereiten Menschen ıst somit jene che, konsequent gehorsame Liebe,
wıe S1e Jesus Mt 18, 3 ausdrückt: JF Wenn ihr icht umkeh  a und werdet WIie die
Kinder, werdet ihr nicht das Himmelreich eingehen.“ Die Forderung Jesu 111 den
Menschen, der bereit ist, sich heimholen Jassen, ist also jene Lauterkeit des Her-
ZzZeNsSs, die die Herstellung der eschatologischen Liebesbeziehung Gottes Menschen
ermöglicht.
il. ündenvergebung und K  (NEe
Für die rage nach dem Wesen der irche scheint die Antrittsrede Jesu der Syn-

von Nazareth nach 4, 16—30 aufschlußreich sSein. Jesus est eınen Ab-
schnitt 5 Is 61, 1—2 3 frei nach der (Lk 4, 8 und erklärt das Gelesene
als erfüllt 21) Wenngleich eın argumenftum silentio suspekt erscheint, £311+ auf,

offenbar bewußt der [Isaiastext nicht weiıterzitiert WIT  d, U allem der
atz „und einen Rachetag u Gottes (zu verkünden verschwiegen wird!5.
Der eschatologische Gerichtstag ist 1n weiıt: erne gerückt, das Heil ıst nach be-

Nach Lv 21, darf sich der Priester grundsätzlich -  - „an der Leiche eines olks-
verunreinigen“. Ausgenommen WIT!  d LIUFE die nächste Verwandtschaft. Der Levite

hat für den Kultdienst rein sSein. ist wohl anzunehmen, al der Levite ZUm Wochen-
dienst den Tempel geht eht von der Annahme aus, die beiden Kleriker kult-
unfähig würden, WE ihnen der Geschlagene unter der Han ctirbt und G1E ın diesem
nicht mehr „zelebrieren” könnten, dann merkt IMli Bal 9-  . doMl Hartherzigkeit
O, geht, sondern i die rage nach dem lebendigen en Gottes. Die Kleriker u  L4  ber-
treten des esetzes Gottes willen den ebendigen Willen Ottes, der die Liebe
fordert. esus fordert also, den jeweils erkannten Wiill es über edwede Norm z.u
stellen, u einen gewissenhaften Dienst nach Regel un! Rubrik aufzugeben und den
Sprung in die Ungewißheit des Gewissens wagen.

14 In den meilisten Hands:  en wird Is 61, C, &u heilen die zerbrochenen Herzen”, unter-
drückt. wird jedo: das Sprichwort „Arzt, heile celbst“ zitiert, v Ul. darauf
hindeuten kann, EIC Is 61, 1c nicht absichtlich weggelassen wurde, sondern versehentlich
weggefallen ıst (vgl Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, 3, Berlin 2 J.,
120). In diesem Fall würde mit der Wendung VC  z den zerbrochenen Herzen interpretiert,
WOTr1N  + die Freudenbotschaft esteht.
Vgl Schnackenburg, Gottes Herrschaft und Reich, Freiburg
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über den Buchstaben des Gesetzes bzw. die sittliche über die juristische Forderung. 
Aus der inneren Lauterkeit der Haltung ergibt sich das Ver-halten, das eigentlich 
einer nomistischen Regelung nicht mehr bedarf. Für Jesus ist jedenfalls die Erfül­
lung des Gesetzes von innen her wesentlich für das Sein und Verhalten in der 
Basileia. 
In die gleiche Richtung verweist das Samaritergleichnis Lk 10, 30-37, das sogar den 
lebendigen Willen Gottes gegen den Willen des Gottesgesetzes ausspielt13• Das 
Vaterunser (Mt 6, 9 b--13) faßt mit seinen drei Anfangsbitten die Forderung Jesu 
an den für das Reich Gottes bereiten Menschen wohl bestens zusammen: Gott wird 
mit dem Kosenamen ABBA angesprochen, womit im Kontext der drei folgenden Bitten 
das Wissen zum Ausdruck kommt, daß der Gott der Eschata die absolute Güte ist 
und das Gottesreich, um das gebetet wird, als Sohn-Vater-Verhältnis zu verstehen 
ist (vgl. auch Jr 3, 21-25; 4, 14). 

Die 2. Bitte um das Kommen des Reiches expliziert eigentlich die erste um die Heiligung 
des Namens Gottes: Gott möge sein väterlich-herrschaftliches Regiment antreten, so daß er 
im Sinn der Eschatologie ,,alles in allem" (vgl. 1 Kor 15, 29) ist. Gott wird aber nur dann 
vollkommen herrschen, wenn sein heiliger Wille auf Erden bereits so erfüllt wird, wie dies 
im Himmel jederzeit geschah und geschieht. D. h., die im Himmel gegebene Gottesherrschaft 
möge hier Wirklichkeit werden. 

Es geht Jesus also um die Verwirklichung des dem Eschaton eignenden und für 
dieses typischen, familiären Vater-Sohn-Verhältnisses, von dem her jedes mensch­
liche Verhalten von innen her bestimmt wird. Die Grundhaltung des für die Gottes­
herrschaft bereiten Menschen ist somit jene kindliche, konsequent gehorsame Liebe, 
wie sie Jesus Mt 18, 3 ausdrückt: ,, ... Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen." Die Forderung Jesu an den 
Menschen, der bereit ist, sich heimholen zu lassen, ist also jene Lauterkeit des Her­
zens, die die Herstellung der eschatologischen Liebesbeziehung Gottes zum Menschen 
ermöglicht. 

m. Sündenvergebung und Kirche 

Für die Frage nach dem Wesen der Kirche scheint die Antrittsrede Jesu in der Syn­
agoge von Nazareth nach Lk 4, 16-30 aufschlußreich zu sein. Jesus liest einen Ab­
schnitt aus Is 61, 1-2 a frei nach der LXX (Lk 4, 18)14 und erklärt das Gelesene 
als erfüllt (V 21). Wenngleich ein argumentum e silentio suspekt erscheint, fällt auf, 
daß offenbar bewußt der Isaiastext nicht weiterzitiert wird, d. h. daß vor allem der 
Satz: ,,und einen Rachetag unseres Gottes (zu verkünden)" verschwiegen wird15• 

Der eschatologische Gerichtstag ist in weite Feme gerückt, das Heil ist nach Lk be-

13 Nach Lv 21, 1 ff darf sich der Priester grundsätzlich nicht „an der Leiche eines Volks­
genossen verunreinigen". Ausgenommen wird nur die nächste Verwandtschaft. Der Levite 
hat für den Kultdienst rein zu sein. Es ist wohl anzunehmen, daß der Levite zum Wochen­
dienst in den Tempel geht. Geht man von der Annahme aus, daß die beiden Kleriker kult­
unfähig würden, wenn ihnen der Geschlagene unter der Hand stirbt und sie in diesem Fall 
nicht mehr „zelebrieren" könnten, dann merkt man, daß es gar nicht um Hartherzigkeit 
o. ä. geht, sondern um die Frage nach dem lebendigen Willen Gottes. Die Kleriker über­
treten um des hl. Gesetzes Gottes willen den lebendigen Willen Gottes, der die Liebe 
fordert. Jesus fordert also, den jeweils erkannten Will~n Gottes über jedwede Norm zu 
stellen, u. U. einen gewissenhaften Dienst nach Regel und Rubrik aufzugeben und den 
Sprung in die Ungewißheit des Gewissens zu wagen. 

14 In den meisten Handschriften wird Is 61, 1 c, ,,zu heilen die zerbrochenen Herzen", unter­
drückt. V 23 wird jedoch das Sprichwort „Arzt, heile dich selbst" zitiert, was u. U. darauf 
hindeuten kann, daß Is 61, lc nicht absichtlich weggelassen wurde, sondern versehentlich 
weggefallen ist (vgl. W. Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, HThK 3, Berlin 1o. J., 
120). In diesem Fall würde mit der Wendung von den zerbrochenen Herzen interpretiert, 
worin die Freudenbotschaft besteht. 

15 Vgl. R. Schnackenburg, Gottes Herrschaft und Reich, Freiburg 31963, 58. 
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reıts prasent. Jesus wird der Tag Jahves Gegenwart, aber g-  er als Gerichtstag,
sondern Freudentag die Armen, Gebeugten, Blinden etC.,, denen Sündenver-
gebung zugesprochen WIT!  d1i6 Die ‚usage des Gnadenjahres die Gegenwart
£Schert somıit clie jüdische Tag-Gottes-Erwartung, die Gericht und Heilszeit In einem
sieht, temporäar auf. Jetzt beginnen die Kräfte des Gottesreiches wirksam werden,

Ende des gegenwartigen Aons steht offenbar das Gericht.
Als eschatologische Heilsgemeinde des essias steht die Kirche dieser Epoche ZW1-
schen Anfangsheil und ericht. und durch sie haben sich die Kräfte des Eschaton

der Welt verwirklichen. Zu diesen Heils-Kräften gehört wesentlich die GCiünden-
vergebung. Wer die Vomnl eschatologischen Geist erfüllte Kirche (vgl. Jo 20, 22)
einbezogen WITF:  d wird der phäre der Sündenmacht gerettet. Insofern aber die
Kirche nicht mit dem vollendeten Gottesreich identisch ist, sondern immer noch In den
Gegebenheiten „dieser elt“ steht, WAaTr:' ©5 unrealistisch, zZzu meınen, eın Rück-

unter die Kräfte „dieses AÄAons  0I für den Getauften ausgeschlossen e. Ist aber
eın solcher Rückfall reparabel?

Die Bußlehre des Hebräerbriefes
Blick den Hebräerbriet cscheint dies Frage Z stellen. Der Verfasser etrach-

ter Jesus und das mıiıt gegebene Heilsgeschehen ıunter dem Aspekt des at] Hohen-
prjestertums, des Sühneopfers und des Bundes Die ergebung der Sünde der eit
des esem AÄon angehörenden Alten Bundes geschieht durch das Darbringungsopfer
des eschatologischen-sündenlosen Hohenpriesters Christus, der sich allemal
hingibt damit auch e1n allemal die Sünde sühnt (vgl 10, 8) eue Sünde
Neuen Bun: der Erlösten ist daher undenkbar. Es ist daher den erfasser auch
schwierig, Von NeUuer Vergebung sprechen. ıes zeigen deutlich ebr 6, d—B ;
10, 26—31 und 12, 16—1717
Für 6, 130 sich immerhin anführen, der Verfasser anscheinend al totale bkehr von

und dem Glauben nach empfangener Tauftfe enke, 6{} ön bewußfßten Abtfall
10, „einen äahnlichen Vorschlag”’18 machen darf, ist schwer ZU Sagen. Es ist icht

Vo Abtall die Rede, sondern von freiwilliger Sinde. Eine Umk: cscheint dem Verfasser
unmöglich. Er begründet dies damit, eın neuer!  er Opfterakt Christi außer rage steht.

schwierigsten gibt 57  Z 12, ird die Esau-Jakob-Typologie beigezogen., Der Christ
ist Erbe und hat das Erstgeburtsrecht. Verkauft E} un ein Linsenmus der Hurerei und
Gottlosigkeit, dann findet eI, auch w  Venn Pr wollte, keinen aum ZUT Rückkehr Das iel des
Verses scheint eine arnung Zzu sein gibt in N vonl ein Zuspät VOoOr Gott, seid
er auf der ut 9

Sicherlich der erfasser des Briefes einen Metanoiabegriff haben, der eiıne
gewisse egrenzung sich tragt. Man wird sich damit abfinden a  mussen, e1ne
arte Bußpraxis vertritt. Sie wird durch die paränetische Absicht, ufzurütteln und
geistliche Erschlaffung vertreiben, gemildert, ist aber nicht wegzudisputieren. Der
theologische Ansatz einer Bußtheologie, wıe ET ebr begegnet, hat csich offenbar
gegenüber den besseren Ansätzen bei Paulus und Johannes nicht durchgesetzt.

Paulus
Kor 5 setzt sich mıit einem Fall VC(  n Blutschande OTrn auseinander. Der orwurf

des Apostels richtet sich VO allem die Gemeinde, die toleriert, e1nes ihrer
Glieder cselbst den Moralkodex der Heiden übergeht 1 b) Paulus ordert icht

Vgl dazu Grundmann, O., 121° „Wo bei s die Proklamation der Nähe des Reiches
stand, WIr' hier des Reiches gegenwärtiger Inhalt als Mitte des Gnadenjahres nthüllt,
die VO:  j Jesus S als Geschichte vgl die Apostelgeschichte 1171 Gesamtwerk des Lukas)
weiterläuft.‘

17 Die Stellen galten als Schriftbeweis ontanisten und Novatianer.
Kuss, Der rief die Hebräer, E,  0 1, Regensburg'

1D Vel el, Der rief Hebräer eyer Jngen 15=—=61966, 459
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reits präsent. In Jesus wird der Tag J ahves Gegenwart, aber nicht als Gerichtstag, 
sondern als Freudentag für die Armen, Gebeugten, Blinden etc., denen Sündenver­
gebung zugesprochen wird16• Die Zusage des Gnadenjahres für die Gegenwart 
fächert somit die jüdische Tag-Gottes-Erwartung, die Gericht und Heilszeit in einem .-
sieht, temporär auf. Jetzt beginnen die Kräfte des Gottesreiches wirksam zu werden, 
erst am Ende des gegenwärtigen Äons steht offenbar das Gericht. 
Als eschatologische Heilsgemeinde des Messias steht die Kirche in dieser Epoche zwi­
schen Anfangsheil und Gericht. In ihr und durch sie haben sich die Kräfte des Eschaton 
in der Welt zu verwirklichen. Zu diesen Heils-Kräften gehört wesentlich die Sünden­
vergebung. Wer in die vom eschatologischen Geist erfüllte Kirche (vgl. Jo 20, 22) 
einbezogen wird, wird aUIS der Sphäre der Sündenmacht gerettet. Insofern aber die 
Kirche nicht mit dem vollendeten Gottesreich identisch ist, sondern immer noch in den 
Gegebenheiten „dieser Welt" steht, wäre es unrealistisch, zu meinen, daß ein Rück­
fall unter die Kräfte „dieses Äons" für den Getauften ausgeschlossen wäre. Ist aber 
ein solcher Rückfall reparabel? 

1. Die Bußlehre des Hebräerbriefes 
Ein Blick in den Hebräerbrief scheint dies in Frage zu stellen. Der Verfasser betrach­
tet Jesus und das mit ihm gegebene Heilsgeschehen unter dem Aspekt des atl Hohen­
priestertums, des Sühneopfers und des Bundes. Die Vergebung der Sünde in der Zeit 
des diesem Äon angehörenden Alten Bundes geschieht durch das Darbringungsopfer 
des eschatologischen-sündenlosen Hohenpriesters Christus, der sich ein für allemal 
hingibt und damit auch ein für allemal die Sünde sühnt (vgl. 10, 8). Neue Sünde im 
Neuen Bund der Erlösten ist daher undenkbar. Es ist daher für den Verfasser auch 
schwierig, von neuer Vergebung zu sprechen. Dies zeigen deutlich Hehr 6, 4-8; 
10, 26-31 und 12, 16-1717• 

Für 6, 4-8 läßt sich immerhin anführen, daß de.r Verfasser anscheinend an totale Abkehr von 
Christus und dem Glauben nach empfangener Taufe denke, also an bewußten Abfall. Ob 
man für 10, 26 ff „einen ähnlichen Vorschlag"18 machen darf, ist schwer zu sagen. Es ist nicht 
von Abfall die Rede, sondern von freiwilliger Sünde. Eine Umkehr scheint dem Verfasser 
unmöglich. Er begründet dies damit, daß ein neuerMcher Opferakt Chr-isti außer Frage steht. 
Am schwierigsten gibt sich 12, 16 f. Es wird die Esau-Jakob-Typologie beigezogen. Der Christ 
ist Erbe und hat das Erstgeburtsrecht. Verkauft er es um ein Unsenmus der Hurerei und 
Gottlosigkeit, dann findet er, auch wenn er wollte, keinen Raum zur Rückkehr. Das Ziel des 
Verses scheint eine Warnung zu sein: Es gibt ein Maß von Schuld, ein Zuspät vor Gott, seid 
daher auf der Hut 119. 

Sicherlich dürfte der Verfasser des Briefes einen Metanoiabegriff haben, der eine 
gewisse Begrenzung in sich trägt. Man wird sich damit abfinden müssen, daß er eine 
harte Bußpraxis vertritt. Sie wird durch die paränetisdte Absidtt, aufzurütteln und 
geistlidte Erschlaffung zu vertreiben, gemildert, ist aber nicht wegzudisputieren. Der 
theologisdte Ansatz einer Bu.8theologie, wie er im Hehr begegnet, hat sich offenbar 
gegenüber den besseren Ansätzen bei Paulus und Johannes nicht durchgesetzt. 

2. Paulus 
1 Kor 5 setzt sich mit einem Fall von Blutsdtande in Korinth auseinander. Der Vorwurf 
des Apostels richtet sich vor allem gegen die Gemeinde, die toleriert, daß eines ihrer 
Glieder selbst den Moralkodex der Heiden übergeht (V 1 b). Paulus fordert nicht 

18 Vgl. dazu Grundmann, a. a. 0., 121: ,,Wo bei Mk die Proklamation der Nähe des Reiches 
stand, wird hier des Reiches gegenwärtiger Inhalt als Mitte des Gnadenjahres enthüllt, 
die von Jesus aus als Geschichte (vgl. die Apostelgeschichte im Gesamtwerk des Lukas) 
weiterläuft.'' 

17 Die Stellen galten als Schriftbeweis für Montanisten und Novatianer. 
18 0. Kuss, Der Brief an die Hebräer, RNT 8/1, Regensburg 81966, 200. 
111 Vgl. 0. Michel, Der Brief an die Hebräer (Meyer K XIII), Göttingen 12=81966, 459. 
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ı P weniger als die Übergabe des Blutschänders ‚an den Satan ZU Verderben der SdL’A,
dami  er das gerettet werde lag des Herrn  DA hes ist eın Beschluß
des Paulus Namen, der Kraft und Wirksamkeit des Herrn selbst Er
spricht das Urteil, die Gemeinde ist das Forum®9. Was hier verordnet WITFT'  d, ıst
Exkommunikation, denn die Übergabe des Günders 411 Satan besagt die Verfluchung
und Ausstoßung der Gemeinschaft der eschatologischen Heiligkeit! Die Gemeinde
übergibt damit wieder die Herrschaft, der Rr VOT aufe unterstand,
der Herrschaft des Teufels und der Sünde, die nach Paulus den carkischen enschen
unter Zwang haält (vgl Röm 7)21 Wie jedoch einraumt, ist das Ziel solcher
Exkommunikation nicht der Verderb ohne Hoffnung, sondern die e Tag
des errn 1e soll edenfalls die Ööglichkeit geben, sich gehen, un Tag
Gottes doch noch Zu bestehen??. Wie dies geschehen soll, wird icht gesagt.
Nach einem Exkurs über die Notwendigkeit der Reinerhaltung der eschatologischen
Gemeinde ennt Paulus Q0— 171 Elemente, die I11a1 mıt Vorsicht Kapitalsünden
könnte, die einen Abbruch der Tischgemeinschaft bzw. den Ausschluß fordern.
Auch Z Kor 2, 5—11 und 7, '©  w d b—10 beziehen sich auf einen -  a na  .  her beschriebenen
Vorfall Korinth, der eın Durchgreifen des Apostels forderte®3, Da Paulus die Ge-
meinde als Betroffene miteinbezieht 5), ist cchwer zu entscheiden, ob sich

eiıne rein) persönliche Kränkung des Apostels oder eher eiınen Schaden han-
delt, den die Gemeinde durch das Verhalten eines ihrer Gilieder erlitt, und der daher
auch Paulus alc geistigen Vater der Gemeinde betrübte*4
In 2 Kor 7, 9b—10 wird Von Betrübnis MT 6sOv gesprochen, welche eine WETÄVOLO gic
OWOTNDLIAV ewirkt, die nicht mehr bereut WIT!  d. WIT':  d die Betrübnis der Welt gegenüber-
gestellt, die den Tod wirkt,  x Was wohl den Heilsverlust esagt, v  In ‚Welt” ım Sinn von
„dieser Welt” N ist. Es cscheint 'aulus evident zu se1in, 25 ZUIMHN Wesen
enVersagens gehört, durch Metanoia das Heil wieder zZu erlangen, also den 'auf-

zZu gelangen. Beachtenswert ıst weiter, laß das ubjekt der Metanoia die (e-
meinde, nicht der Sünder in erster Linie ist. Sie bestraft ihrer Metanoia heraus. Die  w
Strafsanktionen mussen also 1m kollektiven sen der Kirche sein, S12 als

für die Reinerhaltung ihrer cselbst verantwortlich ist.

In 2 Kor 2, 51171 mahnt Paulus die Gemeinde, die arfe nun beenden, da
der Zeit sel, verzeihend begnadigen 7) und tröstend dem etreffenden die
ohe Botschaft kirchlich-göttlicher Gnade zuzusprechen“®, D:  hese Vergebung geschieht
zusammen mit Paulus ınter feierlicher eru. auf Christus, dem cdie Vergebung
der Schuld objektiv gegeben ı1st. Als eschatologische Gemeinde vergibt SOM die
Kirche Namen Christi die Schuld des Gliedes und entreißt ©5 (  (} neuerdings der

Vel Conzelmann, Der erstie Brief die Korinther (Meyer V), Göttingen 1969, 115
Die Aussage, PyA ME Verderben der SAarXx‘  V mu nicht edeuten, Paulus den mit
der p d verbundenen Tod denkt, der durch die Verwirklichung der erfluchung rfolgt,und lafd die von der GCATX befreite 221e oder das Pneuma H  „AmMm enseits auf irgendeine

unbekannte €€15e€e sich der Vollkommenheit nähern“” onne.,  z 59 Lietzmann, die
Koninther (HNT 23} vgl auch H.-D endland, Die T! die Korinther
(NTD Z St. Sarx wohl einfach die dem Verderben ausgelieterte mens: Existenz
unter der Sündenmacht und neben Christus. Exkommunikation edeutet dann nichts
anderes, als — diese Situation zurückgestoßen werden.

°& Vgl Kuss, Die Bniefe anl die Römer, Korinther und Galater, 6), Regensburg
1940,
Beziehungen Blutschandefall Kor 5 herzustellen scheitert en von Beweisen.
Vegl. Kuss, O., 203 ber auıch Windisch, Der ZwWEe Ko:  erbrief, öttingen*1970 1924,
D Aufforderung XVUQWOOAL elg OUTOV A YÖINNV ist bedeutsam XUQDOUV besagt nach
der LXX „bestätigen, eine Handlung rechtskräftig mache  n ,  nr und allgemein grie:„beschließen“ vgl Windisch, O., 89) ] handelt sich also offenbar n ınen  H
Beschlufß der Gemeinde, der als Rechtsakt anzusehen ict,
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weniger als die Obergabe des Blutschänders „an den Satan zum Verderben der sarx, 
damit das pneuma gerettet werde am Tag des Herrn" (V 5). Dies ist ein Besdtluß 
des Paulus im Namen, d. h. in der Kraft und Wirksamkeit des Herrn selbst. Er 
spricht das Urteil, die Gemeinde ist das Forum20• Was hier verordnet wird, ist 
Exkommunikation, denn die Obergabe des Sünders an Satan besagt die Verfluchung 
und Ausstoßung aus der Gemeinschaft der eschatologischen Heiligkeit! Die Gemeinde 
übergibt ihn damit wieder an die Herrschaft, der er vor seiner Taufe unterstand, 
der Herrschaft des Teufels und der Sünde, die nach Paulus den sarkischen Menschen 
unter Zwang hält (vgl. Röm 7)21• Wie V 5 b jedoch einräumt, ist das Ziel solcher· 
Exkommunikation nicht der Verderb ohne Hoffnung, sondern die Rettung am Tag 
des Herrn! Sie soll jedenfalls die Möglichkeit geben, in sich zu gehen, um am Tag 
Gottes doch noch zu bestehen22• Wie dies geschehen soll, wird nicht gesagt. 

Nach einem Exkurs über die Notwendigkeit der Reinerhaltung der eschatologischen 
Gemeinde nennt Paulus V 9-11 Elemente, die man mit Vorsicht Kapitalsünden nennen 
könnte, die einen Abbruch der Tischgemeinschaft bzw. den Ausschluß fordern. 

Auch 2 Kor 2, 5-11 und 7, 9 b-10 beziehen sich auf einen nicht näher beschriebenen 
Vorfall in Korinth, der ein Durchgreifen des Apostels forderte23• Da Paulus die Ge­
meinde als Betroffene miteinbezieht (V 5}, ist es schwer zu entscheiden, ob es sich 
um eine (rein) persönliche Kränkung des Apostels oder eher um einen Schaden han­
delt, den die Gemeinde durch das Verhalten eines ihrer Glieder erlitt, und der daher 
auch Paulus als geistigen Vater der Gemeinde betrübte24• 

In 2 Kor 'l, 9b-10 wird von Betrübnis xa'ta 8e6v gesprochen, welche eine µn6.voLa et; 
acoi:11piav bewirkt, die nicht mehr bereut wird. Ihr wird die Betrübnis der Welt gegenüber­
gestellt, die den Tod wirkt, was wohl den Heilsverlust besagt, wenn „Welr im Sinn von 
„dieser Welt'' genommen ist. Es scheint für Paulus eviident zu sein, daß es zum Wesen 
chmstlichen Versagens gehört, durch Metanoia das Heil wieder zu erlangen, also in den Tauf­
status zurück zu gelangen. Beachtenswert ,ist weiter, daß das Subjekt der Metanoia die Ge­
meinde, nicht der Sünder in erster Linie ist. Sie bestraft ihn aus ihrer Metanoia heraus. Die 
Strafsanktionen müssen also im kollektiven Bewußtsein der Kirche begründet sein, da sie als 
ganze für die Reinerhaltung ihrer selbst verantwortlich ist. 

In 2 Kor 2, 5-11 mahnt Paulus die Gemeinde, die Strafe nun zu beenden, da es an 
der Zeit sei, verzeihend zu begnadigen (V 7) und tröstend dem Betreffenden die 
frohe Botschaft kirdtlich-göttlicher Gnade zuzusprechen25• Diese Vergebung geschieht 
zusammen mit Paulus unter feierlicher Berufung auf Christus, in dem die Vergebung 
der Schuld objektiv gegeben ist. Als eschatologische Gemeinde vergibt somit die 
Kirche im Namen Christi die Schuld des Gliedes und entreißt es so neuerdings der 

20 Vgl. H. Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther (Meyer K V), Göttingen 1969, 115 ff. 
21 Die Aussage, ,,zum Verderben der sarx" muß m. E. nicht bedeuten, daß Paulus an den mit 

der sarx verbundenen Tod denkt, der durch die Verwirklichung der Verfluchung erfolgt, 
und daß die von der sarx befreite Seele oder das Pneuma „im Jenseits auf irgendeine 
uns unbekannte Weise sich der Vollkommenheit nähern" könne. So H. Lietzmann, An die 
Korinther I. II (HNT 9) 23; vgl. auch H.-D. Wendland, Die Brlefe an die Korinther 
(NTD 'l) z. St. Sarx iist wohl einfach die dem Verderben ausgelieferte menschliche E~istenz 
unter der Sündenmacht vor und neben Christus. Exkommunikation bedeutet dann nichts 
anderes, als in diese Situation zurückgestoßen zu werden. 

22 Vgl. 0. Kuss, Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, (RNT 6), Regensburg 
1940, 138. 

18 Beziehungen zum Blutschandefall 1 Kor 5 herzustellen scheitert am Fehlen von Beweisen. 
u Vgl. 0. Kuss, a. a. 0., 203; aber auch H. Windisch, Der zweite Korintherbrief, Göttingen 

~9'70 = 1924, z. St. 
25 Die Aufforderung xue<i>am et~ au'tov ciyfutriv (V 8) ist bedeutsam: XU()OÜ'V besagt nach 

der LXX „bestätigen, eine Handlung rechtskräftig machen", und allgemein griechisch 
„beschließen" (vgl. H. Windisdi, a. a. 0., 89). Es handelt sich also offenbar um einen 
Beschluß der Gemeinde, der als Rechtsakt anzusehen ist. 
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Macht des Bösen (vgl aber angerufen, S( verzeiht er ım Form
der Kirchenverzeihung
Wenngleich ese drei angeführten paulinischen Texte nicht eindeutig auf den glei-
chen Vorfall und die gleiche Otrafe beziehen sind SC zeichnen sich ihnen dennoch
cie Grundelemente cher Bußpraxis il Ansatz ab Es gibt Den USss

der Heilsgemeinschaft S die Übergabe die Macht des Satans bedeutet Dies
hat aber icht dem Verderben, sondern der KRettung zu dienen 2 Es gibt ferner die
Möglichkeit der WETÄVOLO gic OwOTNQLAYV, :& die Begnadigung des christlichen Sünders
durch die Kirche, die Rekonziliation
Zugleich zeıgt sich auch das kollektive Gündenverständnis der Urkirche Die SGünde
des sten 1St -  er S Sache ZWI]'  schen Gott und dem Individuum, sondern
ebenso Cn Verstofß gCgecn die Reinheit und Heiligkeit der eschatologischen Heils-
gemeinde, also die Kirche, die alc solche ıN Namen Christi trafend oder versöhnend

reagıeren hat
Johannes

Außer dem bekannten Text Jo 20, 22 f sind die Aussagen von Jo und Jo
5, bemerkenswert Der begründet die Kirchenbuße theologisch der zweıte
nımmt Fürbitte Stellung.
Den Hintergrund 1 Jo 1, Ft hildet offenbar gnostisierende Strömung®‘, HCgn die der
Verfasser polemisiert. Sie Ver‘ anscheinend die Änsicht, der Christ Sei auf rund der
Präsenz  j des Heiles sündenlos?®, 5 setzt den egnern die Feststellung enftigegen:„Wollten WIr SageN, wir hätten keine Sünde, würden W  Yu uns selbst betrügen und die
ahrheit wäre nicht in Uuns.‘  G Theozentrisch akzentuiert 5a; V 10 praktisch Gleiche.
Die beiden umrahmen die ohannäische Alternative.

Jo 1, Ö  >; bietet die TF Antwort auf das Problem, VIi@e clie Gottesgemeinschaft
siündenfreien Lebenswandel verlangen und sich dennoch mir dem tatcächlichen Guün-
digen der Christenn onne  r  //29 Der Verfasser ordert das Bekenntnis,
das Aussprechen ÖNOAÄOYELV) der (einzelnen) GSiinden In welcher Form und in wel-
chem dies geschehen hat wird nicht gesagt®®
Der Vers impliziert Rekurs auf das Der vergebende Gott wird als r
und gerecht“” bezeichnet, WOoMmMU: Attribute beigezogen werden, die etwa Ex

Begründung des Vergebungswillens Jahves und ZU) Umschreibung der reue
Gottes Verzeihungsverheißung®! gebraucht werden 1st dies die Treue, die den
Bund 130808  er aufrecht erhält, das Recht schafft und die Gerechtigkeit Got-
tes verkörpert IID  1e Sündenvergebung ist P1INE®e persönliche Tat des sich und nen

Verheißungen treuen, ..dig gesinnten, schenkenden Gottes’‘3s
Der Vers begründet SOMI1tT Sündenvergebung der Kirche der Treue Gottes zu
e1NEeN Verheißungen Er hält 11n eschatologischen Bun gegebenes Wort auyıch
der eit der Kirche, denn ıSst der Aufrechterhaltung und Festigung eben dieses
es5 vital inferessiert

26 diese Richtung verweist auch die Begründung der XÄOLG und Paraklese in „Damit
nicht überreiche Betrübnis ihn Derzehre.“ ] scheint, laßß Paulus daran denkt,
Izulang und MNBOTOS gehandhabter usschluß 3 der Gemeinde, VO: Herrenmahl ZUF
Verbitterung und E und damit erderben des Sünders führen könnte
Dies widerspricht  azı  n aber der Zielsetzung der Sanktion.
Vgl. ddZu chnackenburg, D hannesbriefe (HTh! Freiburg 1953, 13—20
AÄAhnlichen Phänomenen begegnet mal bereits i111 den Korintherbriefen.

Schnackenburg, ug 73
+0 Es Dl  1aßt csich weder beweisen, la es allgemeines ftentliches Sünden-

bekenntnis be: Gottesdienst denkt, noch (t sich der Satz als äaltestes Zeugnis für die
Beichte (vgl Seeberg, Die Sünden und Sündenver
22) beiziehen. Vgl d Schnackenburg, O., 795 un3ebung Fe:Festschrift hmehls 1928,

21 Vgl Is 1, 18; Ir 31, 34 ; 33, 8; 50, 2 f ] 18, 21 EI 33, 11.
R Schnackenburg, Ö
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Macht des Bösen (vgl. V ll)H. Wird Christus aber angerufen, so verzeiht er in Form 
der Kirdtenverzeihung. 

Wenngleidt diese drei angeführten paulinisdten Texte nidtt eindeutig auf den glei­
dten Vorfall und die gleidte Strafe zu beziehen sind, so zeidtnen sidt in ihnen dennodt 
die Grundelemente kirdtlidter Bußpraxis im Ansatz ab: Es gibt: 1. Den Ausschluß 
aus der Heilsgemeinsdtaft, was die Obergabe an die Madtt des Satans bedeutet. Dies 
hat aber nidtt dem Verderben, sondern der Rettung zu dienen. 2. Es gibt ferner die 
Möglichkeit der µetavoia Els acotT]Qlav, 3 •. die Begnadigung des christlidten Sünders 
durdt die Kirdte, d. h. die Rekonziliation. 
Zugleich zeigt sich audt das kollektive Sündenverständnis der Urkirdte. Die Sünde 
des Christen ist nidtt nur eine Sadte zwisdten Gott und dem Individuum, sondern 
ebenso ein Verstoß gegen die Reinheit und Heiligkeit der esdtatologisdten Heils­
gemeinde, also die Kirdte, die als soldte im Namen Christi strafend oder versöhnend 
zu reagieren hat. 

3. Johannes 
Außer dem bekannten Text Jo 20, 22 f sind die Aussagen von 1 Jo 1, 8 ff und 1 Jo 
5, 16 f bemerkenswert. Der eine begründet die Kirdtenbuße theologisdt, der zweite 
nimmt zur Fürbitte Stellung. 

Den Hintergrund zu 1 Jo 1, 8 ff bildet offenbar eine gnostisierende Strömung!7, gegen die der 
Verfasser polemisiert. Sie vertritt anscheinend die Ansicht, der Christ sei auf Grund der 
Präsenz des Heiles sündenlos28• Daher setzt V 8 den Gegnern die Feststellung entgegen: 
„Wollten wir sagen, wir hätten keine Sünde, so würden wir uns selbst betrügen und die 
Wahrheit wäre nidtt in uns." Theozentrisdt akzentuiert sagt V 10 praktisch das Gleidte. 
Die beiden Sätze umrahmen die johannäisdte Alternative. 

1 J o 1, 9 bietet die ,, ... Antwort auf das Problem, wie die Gottesgemeinsdtaft einen 
sündenfreien Lebenswandel verlangen und sich dennodt mit dem tatsächlidten Sün­
digen der Christen vertragen könne"29• Der Verfasser fordert das Bekenntnis, d. h. 
das Aussprechen (= 6µoÄoyetv) der (einzelnen) Sünden. In welcher Form und in wel­
dtem Rahmen dies zu gesdtehen hat, wird nidtt gesagt3°. 
Der Vers impliziert einen Rekurs auf das AT. Der vergebende Gott wird als „treu 
und geredtt" bezeichnet, womit Attribute beigezogen werden, die ( etwa Ex 34, 6 f) 
zur Begründung des Vergebungswillens J ahves und zur Umsdtreibung der Treue 
Gottes zur Verzeihungsverheißung31 gebraucht werden. Es ist dies die Treue, die den 
Bund immer neu aufredtt erhält, das Redtt sdtafft und damit die Geredttigkeit Got­
tes verkörpert. ,,Die Sündenvergebung ... ist eine persönlidte Tat des sidt und seinen 
Verheißungen treuen, gnädig gesinnten, Heil 5<nenkenden Gottes"32• 

Der Vers begründet somit Sündenvergebung in der Kirdte aus der Treue Gottes zu 
seinen Verheißungen. Er hält sein im eschatologischen Bund gegebenes Wort auch in 
der Zeit der Kirche, denn er ist an der Aufredtterhaltung und Festigung eben dieses 
Bundes vital interessiert. 

" In diese Richtung verweist auch die Begründung der x«QLc; und Parakiese in V 7 b: ,,Damit 
nicht überreiche Betrübnis ihn verzehre." Es scheint, daß Paulus daran denkt, daß ein 
allzulang und rigoros gehandhabter Ausschluß aus der Gemeinde, vom Herrenmahl o. ä. zur 
Verbitterung und zum Abfall und damit zum Verderben des Sünders führen könnte. 
Dies widerspricht aber der Zielsetzung der Sanktion. 

17 Vgl. dazu R. Schnackenburg, Die Johannesbriefe (HThK Xlll/3), Freiburg 1953, 13-20. 
28 Ähnlichen Phänomenen begegnet man bereits in den Korintherbriefen. 
n R. Schnackenburg, a. a. 0., 73 f. 
so Es läßt sich weder beweisen, daß Johannes an ein allgemeines öffentliches Sünden­

bekenntnis beim Gottesdienst denkt, noch läßt sich der Satz als ältestes Zeugnis für die 
Beichte (vgl. R. Seeberg, Die Sünden und die Sündenvergebung. Festschrift Ihmehls 1928, 
22) beiziehen. (Vgl. dazu R. Schnackenburg, a. a. 0., 75 und Anm. 2-3.) 

31 Vgl. Is 1, 18; Jr 31, 34; 33, 8; 50, 20; Ez 18, 21 ff; 33, 11. 14 ff. 
31 R. Schnackenburg, a. a. 0., 76. 
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Jo 5, 16 £ bildet inen kleinen Exkurs innerhalb des Briets  ses, der sich der
Erhörung des Gebetes als 1 der Heilszuversicht efaß Als konkretes Obijekt des
Gebetes wird die Versündigung des beigezogen.

differenziert zwischen „Sünde ZUum Tod” und „Sünde icht ZUmn Tod“33 Sünde
wird also icht nach der Begehensart (schwer-läßlich), sondern nach ihrem Effekt bzw.
ihrer Zielrichtung unterschieden. Der Versuch, die beiden Weisen genau zu definieren,
scheint mangels näherer Erläuterungen Brief zwecklos?4. Kennt das Jo-Ev die Ableh-
Aun Jesu als essias und Gottessohn alc die CSünde des Kosmos, also den Unglauben

todbringende Entscheidung, SO könnte mir allem Vorbehalt 1esen Tatbestand
auf die hier erwähnte „Sünde übertragen. Es handelt sich dann unter
Christen g den bewußten Glaubensabfall:® „Sünde nich  er E müßte dann
cie Sünde des Christen bedeuten, der z bereit ist, alcg icht grund-
sätzlich mıiıt dem Glauben gebrochen hat das Fürbittgebet der Mitchristen
„Leben“” erwirken. Das Fehlen des Artikels vVon „Leben  4f zeilgt, icht einfach das
Leben Gott alc total verloren gedacht ist, ©5 solf vielmehr das 115 Absterben
geratene Leben O  I aktiviert und vermehrt werden.
Die Fürbitte als Versöhnungsmittel scheint der atl-jüdischen Theologie begründet
zı SeIn. 1es5 gilt Ö allem für die Fürbitte der Gerechten für die Günder vgl a  z
Esr 7, 102—115), insbesondere der Stammwväter und Mosis, der als der große FÜür-
bitter gilt?7 Ahnliches gilt £ür die Propheten und Martyrer®. Aus der Übertragung
ayıf die christliche Gemeinschaft: erhellt die theologische Ansicht des Verfassers: Der
Glaubende hat auf Grund SEINET Verbundenheit mit dem „Gerechten, Martyrer,
Stammvater und Führer“ Jesus Christus und durch ihn mıit dem Vater 1e gleichen
Funktionen wıe Christus selbst, ist WIe dieser Paraklet VO Gott (vgl Jo 2,
Daraus ergibt 61! der Gedanke, der Kirche ihrer Verbindung mıit
stus Sündenvergebung als Partizipation L Sühnetod des Lammes und der höhung

Parakleten Wirklichkeit werden kann.
Daraus ergibt sich aber auch die Ernsthaftigkeit der deprekativen Absolution, WI1e S1e
die alte irche gebrauchte und wIıie S1e Teil erhalten ist. Sie ergibt sich der
johannäischen Theologie der Einheit zwischen Kirche-Christus und dem Vater.
Jo 20, 21—23 verbindet die Bevollmächtigung der Jünger, Sünden vergeben, mit
der Übergabe des Geistes durch den Auferstandenen. Schlier meıint: „Erst die
Erhöhung des fleischgewordenen Wortes ZUum anfänglichen Wort entbindet den Geist,
den jenes sich trägt“®, Er ist „die Weise des anwesenden Gottes‘‘40 und Ca

gleich der Geist des Erhöhten. Die Kirche ıst 1ber der Ort, N dem sich das
stusheil, die Einbeziehung die Herrlichkeit des Erhöhten und amıit den Vater
und durch den Geist vollzieht. Wie sich nach Jo die Geister Glauben oder Un-
glauben n den Gottessochn scheiden, WIe esus Christus Krisis wird, SO 1UNn
die irche. Sie tragt die richtende Funktion des Logos durch den Geist weiter.

Das unterscheidet zwischen Sünde mit erhobener Hand vgl. Nm 15, 30) und Sünde
au Versehen vgl etwa Lv 4, 2), wobei „Todsünde“” die mıit dem Tod Z ahndende Sünde
besagt. In Jo steht die „Sünde ZzZun  z Tod” im Gegensatz Zum Leben Vd ott her. 5ie ist
daher übertragenem 5  inn, also in bezug auf den Tod VOTr ‚Ott zu verstehen.

auch Schnackenburg, O.,
xn Die Ansicht, unter Glaubensabfall se1 ım Zusammenhang m1£ der Polemik des Briefes der

Übertritt bekämpften Irrlehre verstehen (Bonsirven, Chaine etc.), legt sich z1  Sar 2U>
dem Kontext nahe, ist  5 ber 9  rr beweisbar.

Jo behandelt das Problem nicht anthropozentrisch unter dem Aspekt der metanota,
sondern t+heozentrisch.
Vgl Ex 32, 11—14, 32 f; 34, n f; Nım 14, 13—19
Vgl 2 akk 7, 37 f; &A  4 Makl 6, f; 17, 21

Schlier, Art. Zum Begriff des Geistes nach dem Johannesevangelium, ın Besinnung
aut das Neue Testament, Aufsätze 11, Freiburg 1964, 265,

A0 Ders. eb  O,
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1 Jo 5, 16 f bildet einen kleinen Exkurs innerhalb des Briefsdtlusses, der sich mit der 
Erhörung des Gebetes als Zeichen der Heilszuversicht befaßt. Als konkretes Objekt des 
Gebetes wird die Versündigung des Mitchristen beigezogen. 

V 16 differenziert zwischen „Sünde zum Tod" und „Sünde nicht zum Tod"33• Sünde 
wird also nicht nach der Begehensart (schwer-läßlich), sondern nach ihrem Effekt bzw. 
ihrer Zielrichtung unterschieden. Der Versuch, die beiden Weisen genau zu definieren, 
scheint mangels näherer Erläuterungen im Brief zwecklos34• Kennt das Jo-Ev die Ableh­
nung J esu als Messias und Gottessohn als die Sünde des Kosmos, also den Unglauben 
als todbringende Entscheidung, so könnte man mit allem Vorbehalt diesen Tatbestand 
auf die hier erwähnte „Sünde zum Tod" übertragen. Es handelt sich dann unter 
Christen um den bewußten Glaubensabfall35• ,,Sünde nicht zum Tod" müßte dann 
die Sünde des Christen bedeuten, der zur Rettung36 bereit ist, also nicht grund­
sätzlich mit dem Glauben gebrochen hat. Ihm kann das Fürbittgebet der Mitchristen 
„Leben" erwirken. Das Fehlen des Artikels von „Leben" zeigt, daß nicht einfach das 
Leben aus Gott als total verloren gedacht ist, es soll vielmehr das ins Absterben 
geratene Leben neu aktiviert und vermehrt werden. 
Die Fürbitte als Versöhnungsmittel scheint in der atl-jüdischen Theologie begründet 
zu sein. Dies gilt vor allem für die Fürbitte der Gerechten für die Sünder (vgl. 4 
Esr 7, 102-115), insbesondere der Stammväter und Mosis, der als der große Für­
bitter gilt37• Ähnliches gilt für die Propheten und Martyrer38• Aus der Obertragung 
auf die christliche Gemeinschaft erhellt die theologische Ansicht des Verfassers: Der 
Glaubende hat auf Grund seiner Verbundenheit mit dem „Gerechten, Martyrer, 
Stammvater und Führer" Jesus Christus und durch ihn mit dem Vater die gleichen 
Funktionen wie Christus selbst, er ist wie dieser Paraklet vor Gott (vgl. 1 Jo 2, 1). 
Daraus ergibt sich der Gedanke, daß in der Kirche dank ihrer Verbindung mit Chri­
stus Sündenvergebung als Partizipation am Sühnetod des Lammes und der Erhöhung 
zum Parakleten Wirklichkeit werden kann. 
Daraus ergibt sich aber auch die Emsthaf tigkeit der deprekativen Absolution, wie sie 
die alte Kirche gebrauchte und wie sie zum Teil erhalten ist. Sie ergibt sich aus der 
johannäischen Theologie der Einheit zwischen Kirche-Christus und dem Vater. 

]o 20, 21-23 verbindet die Bevollmächtigung der Jünger, Sünden zu vergeben, mit 
der Obergabe des Geistes durch den Auferstandenen. H. Schlier meint: ,,Erst die 
Erhöhung des fleischgewordenen Wortes zum anfänglichen Wort entbindet den Geist, 
den jenes in sich trägt"39• Er ist „die Weise des anwesenden Gottes"40 und zu­
gleich der Geist des Erhöhten. Die Kirche ist aber der Ort, an dem sich das Chri­
stusheil, die Einbeziehung in die Herrlichkeit des Erhöhten und damit in den Vater im 
und durch den Geist vollzieht. Wie sich nach Jo die Geister am Glauben oder Un­
glauben an den Gottessohn scheiden, d. h. wie Jesus Christus zur Krisis wird, so nun 
die Kirche. Sie trägt die richtende Funktion des Logos durch den Geist weiter. 

33 Das AT unterscheidet zwischen Sünde mit erhobener Hand (vgl. Nm 15, 30) und Sünde 
aus Versehen (vgl. etwa Lv 4, 2), wobei „Todsünde" die mit dem Tod zu ahndende Sünde 
besagt. In 1 Jo steht die „Sünde zum Tod" im Gegensatz zum Leben von Gott her. Sie ist 
daher in übertragenem Sinn, also in bezug auf den Tod vor Gott zu verstehen. 

34 So auch R. Schnackenburg, a. a. 0., 250. 
315 Die Ansicht, unter Glaubensabfall sei im Zusammenhang mit der Polemik des Briefes der 

Obertritt zur bekämpften Irrlehre zu verstehen (Bonsirven, Chaine etc.), legt sich zwar aus 
dem Kontext nahe, ist aber nicht beweisbar. 

is 1 Jo behandelt das Problem nicht anthropozentrisch unter dem Aspekt der metanoia, 
sondern theozentrisch. 

37 Vgl. Ex 32, 11-14. 32 f; 34, 8 f; Nm 14, 13-19 u. ö. 
38 Vgl. 2 Makk 7, 37 f; 4 Makk 6, 28 f; 17, 21 f. 
io H. Schlier, Art.: Zum Begriff des Geistes nach dem Johannesevangelium, in: Besinnung 

auf das Neue Testament, Aufsätze II, Freiburg 1964, 265. 
,o Ders. ebd. 264. 
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In stehen die Begriffe ‚„nachlassen-behalten“ einander gegenüber. Gije werden
meist mit „lossprechen“” und „nicht lossprechen” gleichgesetzt. Doch scheinen die
beiden Sätzchen eher nach semitischer Ärt als Ant  these Bezug auf die gleiche Sache

verstehen sein, und dann Zwel Phasen des gleichen Bußgerichts aQUuUS, Es
handelt sich offenbar die den Jüngern übertragene Vollmacht, den Schuldigen
AUS dem Heilsmedium der Kirche auszuschließen und die Vollmacht, wiederum der
Unheilsmacht des Satans entreißen. ] handelt sich dabei eiıne Vollmacht
auf Grund des Geistes, die SOM} Gott reale Bedeutung hat
Diese Überlegungen treffen noch besser das egensatzpaar „binden-lösen“
M*t 18, ZU: Gelöst kann HUr werden, We!] zunächst unter Satans Joch gebunden
ist. Die Vollmacht zZzUu O0sen  .. besagt aber sachlich die Vergebung der Sünde, erent-
halben der Ausschluß und davon ist ja offensichtlich 1e Rede VOTgENOMUMENL
wurde. „Wer mut der Kirche auf Erden SO versöhnt WIT!  d, er Heilsbereich Got-
tes steht und SO der Macht des entzogen ist, die eigentliche Basileia
Gottes aufgeschlossen WIF! durch den Frieden mıf der Kirche Christi >J hat dadurch
die Vergebung der Schuld Namen CGottes’’41. also der „Rückfällige“ noch-
mals Versöhnung erlangt, ist die „Gnade” der richtenden Kirche im Namen Chris:

Geist.

Iv. Folgerungen
Ist die Kirche VÖO der Finheit mit Christus und dem Vater Geist begreifen, S0  C
ist ihr BanzeS Sein und Wesen eın ebendiges Nein die Sünde. Als die eilige
Kirche mud(ß c1e notwendig, S1Ee ihrer eigenen eru: und ihrem eschatologischen
esen treu bleiben, auf die Sünde des Kirchengliedes richtend und rettend reagieren.
GCünde als Sünde des Christen hat also Zzweiı Seiten, eine soziale und eiıne dividuelle.
5je ist Beleidigung des eschatologischen Rettergottes, und zugleich Vergehen S
die Heiligkeit und Geistigkeit der Kirche
e richterliche und rettende Funktion der Kirche ommt jedoch, wıe clie behandelten
Texte zei  en, verschiedentlich ZUm usdruck 1m „Wort der Versöhnung“” (2 Kor D,
C ff), der Taufe Grundsakrament der Vergebung und Kettung dem Be-
reich der Sünde und des Todes vegl. Roöom 6, ff; Kor 6, etc.), der euchari-
stischen AÄAnamnese des sühnenden Sterbens Jesu 14 ZUT Vergebung der GCSünden  s (Mt 26,
28), der brüderlichen Mahnung (Mt 18, 15), der amtlichen Küge (1 Tim 5, 20),

der (kraft der Einheit mit dem Parakleten Christus) wirksamen Fürbitte des Mit-
christen (1 Jo 5, 16 £) und schließlich auch der stärksten Reaktion der Kirche,
sakramentalen Ausschlußverfahren der Kirchet® Immer aber hat die Kirche die rich-

Funktion vA Zweck der e  nNgz und Begnadigung auszuüben, kurz, umm das
sündig gewordene Glied wiederum die Machtsphäre des mıt Christus angebroche-

Eschaton einzubeziehen.
zeig sich aber von den verschiedenen Ansätzen des NIs her, die Vielfalt der

Reaktionsweisen der irche auf die Sünde des Gliedes legitim nebeneinander stehen
können. Das Bußsakrament heutigen Sinn ist also B-  er clie einziıge Verwirk-
ung der Sündenvergebungsvollmacht, sondern eine, wenn auch starke, Form des
Selbstvollzuges der irche richtende und rettende Gegenwart des Herrnii. Eine
starke Form deshalb, da die Beichte historisch gesehen dem altkirchlichen Bann-

Rahner, Sacramentum mundi 1, 661
Da die che Grundsakrament die Anwesenheit und Wirksamkeit Christi in der
Weltzeit ist, ist die teierliche Wiederversöhnung mit der Kirche und umgekehrt vun  E
gericht die Greifbarkeit der Versöhnung mit ‚ott bzw. Gottes mıf dem Sünder, Iso eın
Sakrament.

45 Ist Sünde imMmMer auch der gegenüber, ist die Bekenntnisforderung
(1 Jo 1, legitim. Schon hier scheint eın totaler Rückzug in die nonymität des
allgemeinen Bekenntnisses nicht denkbar.
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In V 23 stehen die Begriffe „nachlassen-behalten" einander gegenüber. Sie werden 
meist mit „lossprechen" und „nicht lossprechen" gleichgesetzt. Doch scheinen die 
beiden Sätzchen eher nach semitischer Art als Antithese in Bezug auf die gleiche Sache 
zu verstehen sein, und sagen dann zwei Phasen des gleichen Bußgerichts aus. Es 
handelt sich offenbar um die den Jüngern übertragene Vollmacht, den Schuldigen 
aus dem Heilsmedium der Kirche auszuschließen und die Vollmacht, ihn wiederum der 
Unheilsmacht des Satans zu entreißen. Es handelt sich dabei um eine Vollmacht 
auf Grund des Geistes, die somit vor Gott reale Bedeutung hat. 
Diese Oberlegungen treffen nodt besser für das Gegensatzpaar „binden-lösen" in 
Mt 18, 19 zu: Gelöst kann nur werden, wer zunädtst unter Satans Jodt gebunden 
ist. Die Vollmadtt zu lösen besagt aber sachlidt die Vergebung der Sünde, derent­
halben der Ausschluß - und davon ist ja offensichtlich die Rede - vorgenommen 
wurde. ,,Wer mit der Kirche auf Erden so versöhnt wird, daß er im Heilsbereidt Got­
tes steht und so der Macht des Teufels entzogen ist, daß ihm die eigentliche Basileia 
Gottes aufgeschlossen wird durdt den Frieden mit der Kirche Christi ... , hat dadurch 
die Vergebung der Sdtuld im Namen Gottes"41• Daß also der „Rückfällige" nodt­
mals Versöhnung erlangt, ist die „Gnade" der richtenden Kirdte im Namen Christi 
im Geist. 

IV. Folgerungen 

Ist die Kirche von der Einheit mit Christus und dem Vater im Geist zu begreifen, so 
ist ihr ganzes Sein und Wesen ein lebendiges Nein gegen die Sünde. Als die heilige 
Kirche muß sie notwendig, will sie ihrer eigenen Berufung und ihrem eschatologischen 
Wesen treu bleiben, auf die Sünde des Kirchengliedes richtend und rettend reagieren. 
Sünde als Sünde des Christen hat also zwei Seiten, eine soziale und eine individuelle. 
Sie ist Beleidigung des eschatologisdten Rettergottes, und zugleidt ein Vergehen gegen 
die Heiligkeit und Geistigkeit der Kirdte. 
Die richterlidte und rettende Funktion der Kirche kommt jedodt, wie die behandelten 
Texte zeigten, verschiedentlich zum Ausdruck: im „Wort der Versöhnung" (2 Kor 5, 
18 ff), in der Taufe als Grundsakrament der Vergebung und Rettung aus dem Be­
reich der Sünde und des Todes (vgl. Röm 6, 1 ff; 1 Kor 6, 11 etc.), in der euchari• 
stischen Anamnese des sühnenden Sterbens Jesu „zur Vergebung der Sünden" (Mt 26, 
28), in der brüderlichen Mahnung (Mt 18, 15), in der amtlichen Rüge (1 Tim 5, 20), 
in der (kraft der Einheit mit dem Parakleten Christus) wirksamen Fürbitte des Mit­
duisten (1 Jo 5, 16 f) und schließlich auch in der stärksten Reaktion der Kirche, im 
sakramentalen Ausschlußverfahren der Kirche42• Immer aber hat die Kirdte die ridt­
terlidte Funktion zum Zweck der Rettung und Begnadigung auszuüben, kurz, um das 
sündig gewordene Glied wiederum in die Madttsphäre des mit Christus angebrodte­
nen Esdtaton ell)ZUbeziehen. 
Es zeigt sich aber von den verschiedenen Ansätzen des NTs her, daß die Vielfalt der 
Reaktionsweisen der Kirche auf die Sünde des Gliedes legitim nebeneinander stehen 
können. Das Bußsakrament im heutigen Sinn ist also nicht die einzige Verwirk­
lichung der Sündenvergebungsvollmacht, sondern eine, wenn audt starke, Form des 
Selbstvollzuges der Kirche als richtende und rettende Gegenwart des Herrn43• Eine 
starke Form deshalb, da die Beichte historisch gesehen aus dem altkirchlichen Bann-

41 K. Rahner, Sacramentum mundi I, 661. 
42 Da die Kirche als Grundsakrament die Anwesenheit und Wirksamkeit Christi in der 

Weltzeit ist, ist die feierliche Wiederversöhnung mit der Kirche und umgekehrt im Buß­
gericht die Greifbarkeit der Versöhnung mit Gott bzw. Gottes mit dem Sünder, also ein 
Sakrament. 

„a Ist Sünde immer auch Schuld der Kirche gegenüber, so ist die Bekenntnisforderung 
(1 Jo 1, 9) legitim. Schon von hier aus scheint ein totaler Rückzug in die Anonymität des 
allgemeinen Bekenntnisses nicht denkbar. 
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verfahren, wıe und 2 Kor Se1INe Ansätze hat, hervorgegangen 15  44 Von hier
aus ware allerdings die rage zZzu stellen, ob die extireme Richtergewalt der Kirche

die alltäglichen Schwächen der Christen verbraucht werden collte. Sollten ese
nicht tatsächlich den anderen Reaktionsweisen der Kirche unterliegen, insbesondere der
wirksamen Fürbitte übergeben werden? Hat icht vielleicht doch die alte Kirche durch
ihre Beschränkung auf die Capitalia Bußgerichtsverfahren die abe der Unter-
scheidung besser gehandhabt, als TOU'  erte Nachfolgegenerationen?

ist nicht Aufgabe einer bibeltheologischen Ortsbestimmung, 1ese bragen die
Praxis Zu beantworten. Die Legitimität der Fragen scheint csich jedoch S dem nt}! Be-

ergeben.
44 Sie enthält immer noch die 1m Ansatz festgestellten Grundelemente: Bekenntnis (bzw

Feststellung der Schuld epitens des Priesters) Auflage der Strafe BZW. 5 Ke OMN-
ziliation bzw. Absolution. Auf Grund der historischen Entwicklung hat 37  Q allerdings die
öffentliche z auf eın Minimum reduziert und W  rd erst nach der Rekonziliation
abgeleistet.

ED G RUBER

Dogma un:‘ Verkündigung
Sprache d Glaubens

Unser Reden ber den Glauben entbehrt nicht einer gewissen unkritischen Gelbst-
verständlichkeit. Wer ctellt sich schon die rage Warum können und dürfen
überhaupt OM ingen reden, 1e ihre letzte Tiefe jetzt noch ZN  en kundtun, weil 612e

wie die I:  en Glaubenswahrheiten Z.U ihrer ollen Enthüllung die ganZe
Geschichte brauchen? iegen WITr icht einer naıven Sicherheit, 1e VO

Geschichtsweg der Wahrheit auch und gerade der Glaubenswahrheit keine
Ahnung hat? Verschanzen WIr e{w.: deswegen 50 ZEINEC hinter formelhaften
Phrasen, wel. das agnis der eigenen Entdeckung scheuen, vielleicht SUOgat VOTr
der ganzen ahrheit instinktiv Angst haben? 1e routinemäßige „Rede ;ber den
Glauben“ 1st oft micht Verkündigung, sondern Flucht VOT der Verantwortung, unter
1€e das Wort Gottes ctellt icht zuletzt der katholischen Theologie hat

lange diesem „Wort“” MLUr literarische Bedeutung ZUBEMECSDSEN. Eine Ehrfurcht V
der Offenbarungs-Wirklichkeit des Wortes in der Sprache des Menschen Jar mehr
unbewußt hematisch da Heute 15t einiges anders geworden: Wort Gottes, Sprache
des Glaubens, Hören und Antwort sind alc personale Ereignisse wieder besser erkannt.
Die „ANEUE Hermeneutik“ stellt Fragen und zibt den Kaum für oft überraschen!
ne Antworten freil
50 dürfen WIF, ohne den Verdacht häretischer Skepsis Z kommen, fragen: Wie
können Dogzma und Verkündigung ın ihrer unaufhebbaren zeitlichen Relativität
„wahr“ und einem weiteren Sınnn +atsächlich fehlbar seıin Wir erkennen die Pro-
bleme, die sich stellen, ZWEI VOT allem Die eschichtlichkeit der Wahrheit und die
Wandelbarkeit der Sprache. Als schmaler Ausschnitt dieser umfassenden Proble-
matik sich unNnser Them. verstehen: Dogma und Verkündigung als die Grund-
formen der Rede iber den Glauben. Der angeschlossene „Literaturbericht“ weist die
hier angeschnittenen }ragen ihrer theologischen Aktualität des näheren nach.

1 „Literaturbericht“ Ende des Aufsatzes.,
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verfahren, wie es in 1 und 2 Kor seine Ansätze hat, hervorgegangen ist44• Von hier 
aus wäre allerdings die Frage zu stellen, ob die extreme Richtergewalt der Kirche 
für die alltäglichen Schwächen der Christen verbraucht werden sollte. Sollten diese 
nicht tatsächlich den anderen Reaktionsweisen der Kirche unterliegen, insbesondere der 
wirksamen Fürbitte übergeben werden? Hat nicht vielleicht doch die alte Kirche durch 
ihre Beschränkung auf die Capitalia im Bußgerichtsverfahren die Gabe der Unter­
scheidung besser gehandhabt, als routinierte Nachfolgegenerationen 7 
Es ist nicht Aufgabe einer bibeltheologischen Ortsbestimmung, diese Fragen für die 
Praxis zu beantworten. Die Legitimität der F~agen scheint sich jedoch aus dem ntl Be­
fund zu ergeben. 

44 Sie enthält immer noch die im Ansatz festgestellten Grundelemente: Bekenntnis (bzw. 
Feststellung der Schuld seitens des Priesters) - Auflage der Strafe bzw. Buße - Rekon­
ziliation bzw. Absolution. Auf Grund der historischen Entwicklung hat sich allerdings die 
öffentliche Buße auf ein Minimum reduziert und wird erst nach der Rekonziliation 
abgeleistet. 

WINFRIED GRUB ER 

Dogma und Verkündigung 

Zur Sprache des Glaubens 

Unser Reden über den Glauben entbehrt nicht einer gewissen unkritischen Selbst­
verständlichkeit. Wer stellt sich schon die Frage: Warum können und dürfen wir 
überhaupt von Dingen reden, die ihre letzte Tiefe jetzt noch nicht kundtun, weil sie 
- wie die sogenannten Glaubenswahrheiten - zu ihrer vollen Enthüllung die ganze 
Geschichte brauchen 7 Wiegen wir uns nicht in einer naiven Sicherheit, die vom 
Geschichtsweg der Wahrheit - auch und gerade der Glaubenswahrheit - keine 
Ahnung hat 7 Verschanzen wir uns etwa. deswegen so gerne hinter formelhaften 
Phrasen, weil wir das Wagnis der eigenen Entdeckung scheuen, vielleicht sogar vor 
der ganzen Wahrheit instinktiv Angst haben? Die routinemäßige „Rede über den 
Glauben" ist oft nicht Verkündigung, sondern Flucht vor der Verantwortung, unter 
die uns das Wort Gottes stellt. Nicht zuletzt in der katholischen Theologie hat man 
zu lange diesem „Wort" nur literarische Bedeutung zugemessen. Eine Ehrfurcht vor 
der Offenbarungs-Wirklichkeit des Wortes in der Sprache des Menschen war mehr 
unbewußt als thematisch da. Heute ist einiges anders geworden: Wort Gottes, Sprache 
des Glaubens, Hören und Antwort sind als personale Ereignisse wieder besser erkannt. 
Die „neue Hermeneutik" stellt neue Fragen und gibt den Raum für oft überraschend 
neue Antworten frei1. 
So dürfen wir, ohne in den Verdacht häretischer Skepsis zu kommen, fragen: Wie 
können Dogma und Verkündigung in ihrer unaufhebbaren zeitlichen Relativität 
,,wahr" und in einem weiteren Sinn tatsächlich unfehlbar sein? Wir erkennen die Pro­
bleme, die sich stellen, zwei vor allem: Die Geschichtlichkeit der Wahrheit und die 
Wandelbarkeit der Sprache. Als schmaler Ausschnitt aus dieser umfassenden Proble­
matik will sich unser Thema verstehen: Dogma und Verkündigung als die Grund­
formen der Rede über den Glauben. Der angeschlossene „Literaturbericht" weist die 
hier angeschnittenen Fragen in ihrer theologischen Aktualität des näheren nach. 

1 S. ,,Literaturbericht" am Ende des Aufsatzes. 
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